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Betreff: Einladung zum Deutschen Rugby- Tag 2023 

 
Liebe Mitglieder, 
 
im Namen des Präsidiums laden wir Euch hiermit, gemäß § 12 Absatz 5 DRV-Satzung, zum 
nächsten Deutschen Rugby-Tag ein. Dieser findet unter dem Titel 
 

Deutscher Rugby-Tag 2023 

Am 09.03.2024, ab 11:00 als Präsenzveranstaltung in Heidelberg statt. 

 
Als Tagungsort sind die Räumlichkeiten des Olympiastützpunkts Metropolregion Rhein- 
Neckar in Heidelberg (OSP) vorgesehen. 
 
Adresse: 

Olympiastützpunkt Metropolregion Rhein-Neckar Im Neuenheimer Feld 710 

69120 Heidelberg 
 
Anträge zum DRT 2023, die bereits im Hinblick auf den ursprünglichen Termin gestellt 
wurden, gelten auch für den neuterminierten DRT 2023 am 09. 03.24 als gestellt, es sei 
denn, sie werden durch die jeweiligen Antragsteller in der Zwischenzeit in Textform bei der 
Geschäftsstelle des Verbandes zurückgenommen.  
 
Bereits als unzulässig zurückgewiesene Anträge gelten auch für die Neuterminierung als 
zurückgewiesen. Neue Anträge zum neuterminierten DRT 2023 sind selbstverständlich unter 
Einhaltung der satzungsgemäßen Vorgaben möglich.   
 
Wichtig: Gemäß § 12 Abs. 6 DRV-Satzung müssen neue Anträge zum DRT 2023 in Textform 
(Brief oder E-Mail) mit Begründung spätestens sechs Wochen, solche, die von Organen des 
Verbandes gestellt werden, spätestens sieben Wochen vor dem Tagungstermin bei der 
Geschäftsstelle des Verbandes eingereicht werden. 
 
Die Tagesordnung für den DRT 2023 am 9. März 2024 ist als Anlage beigefügt. Die 
Tischvorlage wird den Mitgliedern frist- und formgerecht zugesendet. 
 
Gemäß §12 Abs. 11 DRV-Satzung ist der Deutsche Rugby-Tag ohne Rücksicht auf die Anzahl 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. 
 
  
Wir freuen uns auf einen regen Austausch vor Ort mit möglichst vielen Teilnehmer:innen. 



 

 

  
Hinweise: 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Deutsche Rugby-Tag 2024 am 9. März 2024 nicht vor 
24:00 Uhr beendet und über Mitternacht hinaus am 10. März 2024 fortgesetzt wird. Wir 
bitten alle teilnehmenden Mitglieder, sich darauf einzurichten. 
 
Um Wartezeiten an den Eingängen zu vermeiden, bitten wir um eine frühzeitige Anreise. 
 
Der DRT 2024 ist gegen Ende des Jahres 2024 geplant. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

    
Harald Hees    Michael Schnellbach 
Präsident    Vize- Präsident Leistungssport 
 



 

 

Tagesordnungspunkte DRT 2023 

01. Begrüßung und Administratives 

02. Festsetzung der Anwesenheits- und Stimmliste 

03. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit des DRT 

04. Bestimmung eines Versammlungsleiters durch den Präsidenten 

05. Bestellung eines Schriftführers durch den Versammlungsleiter 

06. Abstimmung über Tagesordnung 

07. Einführung Abstimmungstool  

08. Erörterung Berichte 

a. des Präsidenten 

b. des Vorstandes gem § 26 BGB 

c. des Vizepräsidenten Finanzen 

d. des Vizepräsidenten Leistungssport 

e. der Rugby Deutschland Jugend 

f. der Rugby Deutschland Frauen 

g. der Rugby Deutschland Schiedsrichter 

h. der Vertretung der Landesverbände 

i. des Rugby Deutschland Bundesligaausschusses 

j. des Sportgerichts 

k. des Schiedsgerichts 

l. der Anti-Doping Beauftragten 

m. des Inklusionsbeauftragten 

n. der Revisoren 



 

 

o. des Good Governance Beauftragten 

09. Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 

10. Entlastung des Präsidiums und der Vorstände 

11. Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 

12. Entlastung des Präsidiums und der Vorstände 

13. Genehmigung des Wirtschaftsplanes (sog. Haushaltsplan) 2023 

14. Ehrungen 

 
15. a. Bestätigung der Wahlen der Unterorganisationen 

    SDRV-, DRF-, DRJ-, RBA- Vorsitzenden und Sprecher der LV 
b. Bestätigung der Benennung von Personen mit Sonderfunktion 
    Good Governance Beauftragter und Inklusionsbeauftragter 

16. Wahlen 

Wahl des Vizepräsidenten Finanzen 
Wahl des Präsidenten 

17. Beschlussfassung über Anträge  

Beschlussfassung über Anträge der Änderungen der Satzung 

  Beschlussfassung über Anträge der Änderung der Ordnungen 
  Bestätigung der Änderungen der Ordnungen der Unterorganisationen 
  Beschlussfassung über Anträge der Änderung der Richtlinien 
  Beschlussfassung über andere Anträge 
  Beschlussfassung über die Dringlichkeit gestellter 
  Dringlichkeitsanträge 
  Beschlussfassung über Dringlichkeitsanträge 

 



 

 

 

18. Beschlussfassung über die Verschmelzung des DRV mit Touch Deutschland 
Sportverein e.V. 

  Beschlussfassung über Satzungsänderung 
  Beschlussfassung Ordnung Touch Deutschland 

19. Verschiedenes 

 



 

 

Liebe Rugby-Gemeinde, 
 
zu beschreiben, was die letzten Jahre umgesetzt wurde, würde im Detail den Zeitaufwand 
überschreiten, der einem Verbandsmitglied für die Vorbereitung auf einen DRT zumutbar 
ist. 
Die einzelnen Maßnahmen, Aktionen und Veranstaltungen wurden auf der Homepage und 
in den Newslettern vorgestellt. Wer Ahnung hat, wundert sich, wie das mit der geringen 
Zahl an Mitarbeitern und dem begrenzten finanziellen Rahmen bewerkstelligt werden 
konnte, wen Missgunst umtreibt, kotzt, der Rest macht sich keine Vorstellung.  
 
Es geht bei der Verbandsarbeit zunehmend um Überprüfungen, Befragungen und 
Kontrollen. 
Wenn innerhalb eines Jahres eine „vertiefte“ Prüfung der Maßnahmen gegen Doping des 
BMI, eine Überprüfung des zuständigen Finanzamtes, eine BVA Prüfung, WR Union 
Development Questionair, die Umsetzung der Safe Sport und Good Governance Vorgaben 
und die Potas Abfrage stattfinden, bleibt kaum Luft sich um das Kerngeschäft zu kümmern. 
An dieser Stelle meinen Dank an alle Mitarbeiter, die dafür über Wochen Überstunden 
gemacht haben. 
 
Das  Team wurde vergrößert, Erfahrung und Expertise nehmen zu, die Zuverlässigkeit des 
Verbandes wird von Externen und Zuwendungsgebern  wohlwollend wahrgenommen, der 
Ruf ist wiederhergestellt. Wir haben drei Vorstände, alle im Ehrenamt, zwei Geschäftsführer 
in der DRM, einen Good Governance Beauftragten, einen Inklusionsbeauftragten, eine Anti 
Doping Beauftragte , einen PSG Beauftragten, einen Athletenvertreter, wir haben zwei 
Vertreter, welche bei RE in Subcommittees tätig sind und vieles mehr.  
Die Satzung ist aktualisiert und erlaubt endlich, was seit Jahren praktiziert wurde. 
Die Zwistigkeiten innerhalb der Unterorganisationen im Präsidium sind  befriedet, man 
arbeitet zusammen und findet Lösungen, welche im Sinne des gemeinsamen Projekts sind, 
„Rugby Deutschland wächst“.  
Was sportlich erreicht wurde, kann sich sehen lassen und findet sich in den Berichten 
meiner Präsidiumskollegen. 
 
Dass es immer lautstarke Personen gibt, welche mit erschreckend wenig Wissen, ziemlich 
viel Meinung haben, zeichnet unsere Gesellschaft aus. Auch die ‚Wadlbeisser‘ sind 
Bestandteil einer jeden größeren Vereinigung, im Sportbereich sind sie besonders 
ausdauernd. Dass die Besserwisser alles besser machen würden, wenn sie was machen 
würden, ist klar. Das sind Gegebenheiten, mit denen man leben kann und die man 
ignorieren lernt. 



 

 

Auch die Langsamkeit in der Entwicklung eines Verbandes ist eine Gegebenheiten, welche 
man hinnehmen muss. 
 
Trotzdem könnten wir viel weiter sein. 
Henry Ford hat gesagt: Erfolg ist das strikte Eingehen auf das Gebot der Stunde. 
Dieses Eingehen war uns mehrfach nicht möglich, da es offensichtlich nicht gelungen ist, 
das Gebot der Stunde deutlich zu machen, oder eine Allianz von Vereinen anderer Ansicht 
war und somit demokratische Hürden nicht genommen werden konnten.  
Dazu zählen, um nur die drei Wesentlichsten zu nennen: 

- die notwendige Geld Generierung Anfang 2020, welche mit knapp 

Zweidrittelmehrheit beschlossen, dann aber angefochten wurde, 

- die Notwendigkeit auf dem ADRT 2023 die weitere Teilnahme aller sieben 

Nationalmannschaften sicherzustellen, (was besonders schmerzlich war, da es 

nicht nur die Entwicklung bremste, sondern einen Rückschritt bedeutete) und  

- das Gebot der Stunde, verdeutlicht durch die vielen fehlerhaften Lizenzanträge und 

den erkannten Schwächen in den Bundesligen, gemeinsam eine Bundesliga-

Reform umzusetzen. 

 
Ich freue mich darüber, nach Jahren der behutsamen Sprache und des geheuchelten 
Verständnisses für Querulanten und Kommapisser mich wieder einer Sprache bedienen zu 
dürfen, die deutlicher ausdrückt, was ich denke. 
 
Wir vergeuden eine Unmenge Geld, Zeit und Energie für Streitigkeiten, die von wenigen 
Akteur:innen ausgelöst werden, deren Motivation: Neid, Missgunst, Rechthaberei, 
Wichtigtuerei, zurückgesetzte Mittelmäßigkeit, die im Rahmen des Vereinsrechts ihr Mittel 
findet, Sand im Getriebe zu sein und dafür namentlich genannt zu werden. 
Wir verpassen das Potential einer starken Gemeinschaft, weil sich mit der Vereinsbrille 
nicht über den Tellerrand blicken lässt. 
Wir fordern Reformen und wenn eine Veränderung ansteht, entscheiden wir uns für ein 
„Weiter so“.  
Wir fordern Konzepte und wenn sie veröffentlicht werden, werden sie nicht gelesen, 
geschweige denn umgesetzt. 
Wir fordern Transparenz, sind aber nicht bereit, uns mit der Komplexität der 
Verbandswirklichkeit so auseinanderzusetzen, dass ein Überblick, geschweige denn 
Durchblick eintritt. 
Wir fordern Service und Leistung, sind aber nicht bereit, diese zu finanzieren. 



 

 

Wir geben Unmengen als Besucher des RWC aus, sind aber nicht bereit, mehr in  unsere 
eigenen Nationalmannschaften zu stecken. 
 
Abschließend ein kleiner Tipp für die erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Verbandes: 
Achtet auf die Vorstände, die im Ehrenamt einen Job machen, der laut Satzung vergütet 
werden müsste, der kaum Wertschätzung erfährt, der zeitweilig 12-20 Stundentage 
erfordert, kein Wochenende kennt, in dem man für alles Verantwortung trägt und für den 
sich bei der letzten Ausschreibung kaum jemand beworben hat. 
Ab und zu ein Dank, eine kleine Wertschätzung, fünf aus 16 000 müssten sich finden lassen 
und sie würden mit Freuden weiterwirken. Jahrelanges Misstrauen, kriminelle Attacken, 
Vorwürfe, die vor Unwissenheit strotzen, hält kein Mensch über längere Zeit aus.  
 
Meinen Dank an die schweigenden Unterstützer, an alle, die mir ihre Hilfe angeboten 
haben, an das geile Mitarbeiterteam, das ich ungern verlasse und meine tiefste 
Verachtung, für alle, die ihre Pöstchen für ihre kleinen Machtspielchen missbrauchen. Es ist 
nur eine Handvoll, aber der Schaden, den sie verursachen, betrifft eine Nation.  Am liebsten 
würde ich sie alle einzeln wegtackeln, was ja unterhalb des Schulterbereichs regelkonform 
wäre.  
 
Unserem Sport, Rugby Deutschland, allen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, meinem 
Nachfolger und allen aufrichtigen Akteuren wünsche ich alles Gute. 
 
Gruß 
 

 
Harry Hees 
Präsident 
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Montag, 9. Oktober 2023  
 
Bericht des Vorstandes von Rugby Deutschland für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 

 
Inhalt: 

1. Zusammenfassung 
2. Sport 
3. Struktur und Entwicklung 
4. Finanzen 
5. Ausblick 2023/ 2024 

 
1. Zusammenfassung 

 
Das Jahr 2022 war geprägt durch die Wiederaufnahme des nationalen und internationalen 
Spielbetriebs im 15er und 7er Bereich.  
 
Mit 7% Wachstum bei den Mitgliedszahlen der Mitglieder des Verbandes war Rugby Deutschland 
ein Verband, der gestärkt aus der Pandemie gekommen ist. Dies wurde vor allem erreicht durch 
die professionelle Unterstützung des Verbandes für seine Mitgliedsvereine, an dieser Stelle sein 
genannt: Sicherheitskonzept für die Durchführung von Rugby im Rahmen der Corona Pandemie, 
Bereitstellung einer Aufbaumanagerin für die Beratung im Rahmen der Wiederaufnahme des 
Spielbetriebes.  
 
Im sportlichen Bereich ist der Aufstieg der 15er Herren Nationalmannschaft in die Rugby Europe 
Championship zu erwähnen. Die 15er Frauen Nationalmannschaft absolvierte sportlich 
hochklassige Spiele in Deutschland und im Ausland. Die 7er Herren traten in zwei World Rugby HSBC 
Sevens Series Turnieren als Einladungsteam an und beendet die Rugby Europe Championship auf 
einem zweiten Platz. Das sportliche Highlight für die 7er Herren war sicherlich die Qualifikation und 
Teilnahme an der World Rugby 7er Weltmeisterschaft in Kapstadt. Die Teilnahme war eine Premiere 
in der über 100jährigen Geschichte von Rugby Deutschland. Außerdem haben alle 
Jugendnationalmannschaften des Verbandes am internationalen Spielbetrieb teilgenommen.  
 
Wichtige Weichen im Bereich Sponsoring konnten mit der Verpflichtung von UNZER und DHL gestellt 
werden. Dadurch konnte die finanzielle Konsolidierung des Verbandes vorangetrieben werden.  
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Die neue Marke Rugby Deutschland wurde vorgestellt und diese löste sukzessive die Marke 
Deutscher Rugby-Verband ab. Die Homepage sowie der Social Media Auftritt wurde modernisiert 
und neue Zielgruppen konnten erreicht werden.  

Zusammenfassend bleibt für das Jahr 2022 festzuhalten, dass es ein erfolgreiches und vor allem 
positives Jahr für den Verband war. Nach den schwierigen Zeiten hat sich der Verband als 
verlässlicher Partner im nationalen und internationalen Netzwerk der Rugby Verbände und 
Fachverbänden etabliert.  

2. Sport

Jugend: 

Alle Jugendmannschaften des Verbandes haben im Jahre 2022 an internationalen Wettbewerben 
teilgenommen. Positiv erwähnt werden kann, dass alle Mannschaften die entsprechende Liga 
gehalten haben. Damit war das Jahr 2022 für die Jugendmannschaften sehr erfolgreich. Gerade 
im Zusammenhang mit der Corona Pandemie, die dafür gesorgt hat, dass bei vielen Vereinen der 
Trainings- und Spielbetrieb nicht immer durchgeführt werden konnte, war sehr positiv, dass alle 
Mannschaften diese Ergebnisse erreichen konnten.  

Frauen: 

Die 15er Nationalmannschaft spielte in der Rugby Europe Trophy und absolvierte Länderspiele in 
Deutschland und im Ausland. In diesem Zusammenhang sei das Länderspiel in Köln gegen die 
Tschechische Republik genannt, welches vor beeindruckender Kulisse knapp in der letzten Sekunde 
gewonnen wurde.  

Die 7er Nationalmannschaft konnte positive und beeindruckende Fußabdrücke im Rahmen der 
Rugby Europe Championship hinterlassen. Der positive sportliche Trend wurde fortgesetzt und 
somit etablierte sich die Nationalmannschaft in der europäischen Spitze.  

Herren: 

Die 15er Nationalmannschaft absolvierte die Rugby Europe Trophy. Unter anderem wurden zwei 
Heimspiele, Heidelberg und Heusenstamm, durchgeführt. Am Ende der Saison stieg die 
Nationalmannschaft in die höchste europäische 15er Liga, Rugby Europe Championship, auf.  

Die 7er Nationalmannschaft konnte zu Beginn des Jahres 2022 an zwei World Rugby HSBC World 
Sevens Series Turnieren in Spanien teilnehmen. Als Einladungsteam stellte das Wolfpack sportlich 
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unter Beweis, dass es in die Weltspitze gehört. Dieser Beweis wurde nochmals geführt, als sich das 
Wolfpack, erstmalig in der Geschichte von Rugby in Deutschland, im Sommer 2022 für die 7er Rugby 
Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Diese wurde dann in Kapstadt bestritten. Sicherlich wäre eine 
bessere Platzierung möglich gewesen, dennoch war das Turnier für die Mannschaft und den 
Verband ein voller Erfolg. Die Rugby Europe Championship, also die 7er Europameisterschaft, 
schloss man als Vizemeister ab.  
 

3. Struktur und Entwicklung 

 
Im Bereich Vermarktung konnten neue Partner an den Verband gebunden werden. So wurde UNZER 
zu Beginn des Jahres Trikotpartner der 7er Herren Nationalmannschaft. DHL kehrte auf das Trikot 
der 15er Herren und Frauen zurück.  
 
Der Partner Trimona verlängerte sein Engagement. CoreTechnologie engagierte sich im Bereich 
der Jugendnationalmannschaften.  
 
Gemeinsam mit unserem Ausrüster Macron konnte im Rahmen der 7er Weltmeisterschaft ein 
neues 7er Trikot präsentiert werden.  
 
Außerdem wurde der Partner Rhino langfristig an den Verband gebunden. Ziel dieser Partnerschaft 
ist vor allem eine Unterstützung der Vereine des Verbandes. So konnte allen interessierten Vereinen 
der Bundesliga kostenfreie und state of the art Spielbälle zur Verfügung gestellt werden.  
 
Zu erwähnen im Bereich Sponsoring ist noch der Partner BigAnt. BigAnt ist ein australisches 
Videospiele Studio, welches derzeit an der Veröffentlichung eines Rugby Spiels arbeitet und sich als 
Sponsor der 15er Herren Nationalmannschaft engagiert, um den interessanten deutschen Markt zu 
erreichen. Selbstverständlich sind die Schwarzen Adler auch Teil des Spiels.  
 
Mit der Berufung von Florian Hartmann als zweiten Geschäftsführer der Deutschen Rugby Marketing 
GmbH, konnten weitere Synergien zwischen dem Verband und seiner Vermarktungsgesellschaft 
gehoben werden.  
 
Durch die Unterstützung der dsj im DOSB konnte der Verband eine Aufbaumanagerin engagieren. 
Kerstin Englmann unternahm unzählige Vereinsbesuche, etablierte eine kontinuierliche 
Kommunikation per Newsletter an alle Vereine und etablierte eine digitale Vortragsreihe, die 
verschiedenste Themen aufgreift und somit als Weiterbildungsangebot für Vereinsmitglieder und 
-verantwortliche gilt.  
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Außerdem konnten zwei Vereinsmanager-Ausbildungen mit dem Schwerpunkt Rugby angeboten 
werden, welche sehr positiv von den Teilnehmenden bewertet wurden.  

Im Rahmen der 15er Rugby Europe Trophy der Herren, sollte die Nationalmannschaft eigentlich 
gegen die Ukraine antreten. Aufgrund des Angriffskrieges Russlands, konnte dieses Spiel nicht 
stattfinden. Im Rahmen des Heimspiels gegen die Schweiz, initiierte der Verband die Aktion 
„Spenden statt Tickets“. Mit dem eigenommenen Geld konnten ukrainische Jugendliche, die nach 
Deutschland geflüchtet sind, finanziell unterstützt werden.  

Im Rahmen des DRT 2022 wurde den Vereinen der neue Markenauftritt Rugby Deutschland 
präsentiert. Sukzessive wurde die neue Marke auf allen Kanälen übernommen. Vor allem zu 
erwähnen ist das neue Look and Feel der Verbandshomepage, das die Grundlage für die 
Inkludierung aller Funktionalitäten von CluBee legt.  

Nicht nur sportlich, sondern auch aus Sicht des Bereiches Struktur und Entwicklung war die 
Teilnahme der 7er Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Kapstadt das Highlight. Zum 
einen hatte der Verband eine grandiose Möglichkeit den beiden Sponsoren DHL und UNZER eine 
internationale Bühne zu bieten. Zum anderen konnte vor Ort, im DHL Deutschen Haus des 
Verbandes und am UNZER Stammtisch, Möglichkeiten geschaffen werden, um sich mit 
Verantwortlichen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft sowie den mitgereisten Fans 
auszutauschen. Ein wichtiger anderer positiver Effekt für den Verband war die Möglichkeit, sich einer 
breiten Masse zu präsentieren. So wurden vor dem Turnier verschiedene Media days durchgeführt, 
die zu verschiedenen Publikationen zum Thema Rugby Deutschland in den deutschen Printmedien 
geführt haben, Zum anderen konnte aber auch durch die Social Media Coverage aus Kapstadt 
eine nie dagewesene Menge an Menschen erreicht werden. So wurden in der Spitze über 20.000 
Facebookkonten pro Post erreicht.  

4. Finanzen

Finanziell befindet sich der Verband auf einem positiven Weg. Durch die erwähnten Sponsoren 
konnten finanzielle Freiräume geschaffen werden. Leider reichen die finanziellen Beiträge der 
Mitglieder des Verbandes nicht aus, um die Aufgaben zu erfüllen, die von den Mitgliedern gefordert 
werden. Darum ist es wichtig, dass der Verband ein diverses Sponsoren Portfolio unterhält. Durch 
dieses Portfolio ist eine Abhängigkeit von einem einzelnen Sponsor verhindert.  

Der Haushalt 2022 ist ausgeglichen. Der Haushalt lässt aber keine Spielräume. Aus diesem Grund 
wurde auch der aDRT 2023 einberufen, dessen Folge die Abmeldung einiger Mannschaften war, die 
2022 noch mit großer Anstrengung gespielt haben. Die Abmeldung ist aber die Folge des 
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aufgezeigten Missverhältnisses zwischen Anforderungen der Mitglieder an den Verband und der 
leider nicht daraus resultierenden finanziellen Unterstützung.  
 
Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass Rugby Deutschland ein finanziell stabilisierter Verband ist.  
 

5. Ausblick 2023/ 2024 

 
Die Jahre 2023 und 2024 werden in kommenden DRTs gesondert betrachtet. Dennoch soll es bereits 
jetzt einen Ausblick geben, um einen Gesamtüberblick über die Arbeit des Vorstandes zu 
bekommen.  
 
Sportlich haben sich die spielenden Nationalmannschaften gut in ihren Wettbewerben 
geschlagen.  
 
Leider mussten Nationalmannschaften im Jugend- und Frauenbereich, aufgrund der fehlenden 
und konstruktiven Unterstützung der Mitglieder von Rugby Deutschland, abgemeldet werden. Durch 
externe Fördergelder, Spender und Sponsoren wird versucht einzelne Freundschaftsspiele zu 
organisieren.  
 
Mit den Hamburg 7s einem 7er Turnier im Rahmen der Rugby Europe Championship konnte nach 
Jahren wieder ein wichtiges Rugby Turnier in Deutschland ausgerichtet werden. Die Zeichen stehen 
gut, dass auch 2024 dieses Turnier stattfinden wird.  
 
Im Bereich Vermarktung konnte UNZER langfristig an den Verband gebunden werden. Mit der 
Organisation des kommenden 15er Herren Nationalmannschaftsspiels im Rahmen der Rugby 
Europe Championship in Dessau-Roßlau, kann endlich auch im Raum Berlin/ Brandenburg und 
Mitteldeutschland ein Topspiel veranstaltet werden.  
 
Durch die Kooperation mit Sport1, DAZN und DAZN Rise, im Rahmen der Hamburg 7s, konnte der 
Rugby-Sport einem großen deutschen Publikum bereitgestellt werden. Die Rugby WM in Frankreich 
bietet ebenfalls große Chancen für den Verband und seine Mitglieder, die jetzt gehoben werden 
müssen.   
 

 
Manuel Wilhelm                    
 Vorstand Leistungssport & -
Vorsitzender 

 

 
Jens Poff 
Vorstand Finanzen 
 

 
Florian Hartmann 
Vorstand Struktur und 
Entwicklung 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bericht des Vizepräsidenten Finanzen lag zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung noch nicht vor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bericht des Vizepräsidenten Leistungssport lag zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung noch nicht vor 



Bericht der RD Jugend 

Donnerstag, 15. Februar 2024 

Liebe Aktive, liebe Verantwortliche, liebe Anwesende, liebe Mitlesende, 

der letzte Deutsche Rugby-Jugendtag fand am 14. Oktober 2023 in Hamburg statt. 
Es waren erfreulich viele Vereinsrepräsentanten anwesend und es wurden mehrere 
Anträge verabschiedet sowie Personalentscheidungen getroffen. 
Hiermit möchten wir als Rugby Deutschland Jugend die Anwesenden des DRTs 
bitten, die in Hamburg beschlossenen Entscheidungen durch ihr Votum zu 
bestätigen und dadurch anzuerkennen. 
Einzelheiten bezüglich der Anträge, Entscheidungen und Inhalte sind dem Protokoll 
des DRJT 2023 zu entnehmen. 

Bei Fridtjof Ahrens und Markus Thonfeld möchten wir uns für ihr Engagement 
bedanken. Ebenso bei Hans-Jürgen ‚ Chippy’ Seip, welcher jedoch bereit war, in 
anderer Funktion weiterzuarbeiten - er beerbt Fridtjof und managt den Spielbetrieb 
im Bereich der RDJ. 
Größter Dank geht ebenso an Alena Abbot, welche sich hauptamtlich als auch 
darüber hinaus ehrenamtlich unermüdlich für die Belange der Rugby- Jugend 
einsetzt. 
Neu im Führungskreis der RDJ sind außer mir auch Silke Lengemann 
(Öffentlichkeitsarbeit), Martin Lengemann (Sportdirektor Jugend) und Timo Borriß, 
welcher sich um die Finanzen kümmert. 

Silke und Martin sind angetreten, um das Mädchen- Rugby voranzubringen. Ein 
Bereich, der besondere Aufmerksamkeit und Förderung verdient - sind doch 
gerade die Mädchen im Sport allgemein - aber auch im Rugby noch deutlich 
unterrepräsentiert, jedoch mindestens genauso für den ovalen Sport zu begeistern. 

Ein neues Team, neuer Schwung und neue Ideen?! 
In den ersten Meetings haben wir unter anderem viel über Ziele, Aufgaben und 
Visionen gesprochen. 
Hier nenne ich einmal fünf wesentliche Punkte. Sicher unvollständig, aber Ziele und 
Aufgaben, wie man sie unter anderem auch dem DRJT- Protokoll von Hamburg 
entnehmen kann. 



 

 

 

 
 
1. Den RDJ- Alltag abwickeln. 
Mails lesen, weiterleiten oder beantworten. Meetings abhalten. 
Maßnahmen wie DMs, LVMs u.ä. planen, ausschreiben und betreuen. 
 
2. Nachwuchs rekrutieren und fördern. Genauer gesagt: Institutionen wie LV, 
Vereine, Schulen usw. darin unterstützen. 
 
3. Kindern und Jugendlichen einen geeigneten und geschützten Raum zum 
Sporttreiben und Entwickeln geben. 
 
4. Als Organisation den Aktiven sowie den sie trainierenden und betreuenden 
Personen einen geregelten Rahmen bieten und transparente Entscheidungen 
treffen. 
 
5. Geld akquirieren, um möglichst viele der oben genannten Ziele zu verwirklichen. 
 
Jeder dieser Punkte ist enorm wichtig. Manche gleichen ‚Fässern ohne Boden‘, 
andere scheinen rätselhaft unlösbar. 
Schnell wurde uns daher bewusst, dass wir zwar gerne all diese Themen umsetzen 
würden, es uns dafür aber schlicht an der dafür notwendigen Zeit mangelt! 
Notwendigerweise müssen wir also priorisieren. 
Was erschwerend hinzu kommt: Einige dieser formulierten Ziele scheinen sich gar 
zu widersprechen. 
Satzungen, Ordnungen und Regeln als Grundlage transparenter Entscheidungen? 
Und gleichzeitig den beteiligten Personen angemessen dienen? 
Dazu braucht es erst einmal klare und in sich schlüssige Vorgaben. (Wir arbeiten 
daran.) 
Transparent und angemessen? 
99% der handelnden Personen im Deutschen Rugby sind ehrenamtlich - da 
geschehen nun mal Fehler. Termine und Fristen werden übersehen, Verschriftlichtes 
wird unterschiedlich gelesen und ausgelegt. 
Anstatt uns aber auf das Minenfeld der juristischen Interpretationen zu begeben, 
sollten wir vielmehr/ besser einen gesunden Pragmatismus leben. 
Unsere eigenen Regeln und Vorgaben sollen das Rugby-Spielen auf allen Ebenen 
ermöglichen und fördern - aber niemals erschweren oder gar verhindern. 
 
 



 

 

 

In diesem Sinne hoffen wir auf einen konstruktiven DRT sowie auf ein produktives 
Miteinander im anstehenden Rugbyjahr. 
 
 

 
 
 
Matthias Bechtel 
Vizepräsident Jugend 
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Dirk Frase   

Vorsitzender Frauen-Ausschuss 

frauen-vorsitz@rugbydeutschland.org 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Liebe Sportskameradinnen und Sportskameraden,  

 

seit fast 15 Monaten bin ich im Amt als Vorsitzender der Rugby Deutschland Frauen und ich 

möchte diese Zeit mit allen Höhen und Tiefen nicht missen.  

 

Zunächst möchte ich mich bei allen Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Gremium bedanken, 

zudem gilt mein Dank allen Frauen und Mädchen die in Deutschland Rugby spielen und 

damit unsere Sportart in die Öffentlichkeit und Breite tragen.  

 

Selbstverständlich ist mir bewusst, dass Sport nicht nur aus Leistungssport besteht, dennoch 

muss man neidlos anerkennen, dass unsere 7er Frauen Nationalmannschaft seit Jahren die 

beste Platzierung in der Europameisterschaft belegt hat. Hier schließt sich auch die 15er-

Frauen-Nationalmannschaft an, die eine durchaus gute Trophy gespielt hat und mit 2 Siegen 

und  2 Niederlagen mit einem nicht zu erwartenden 3.Platz die Trophy abschloss.  

 

Daher ist es ein Ziel des Gremiums, die Nationalmannschaften langfristig in ruhiges 

Fahrwasser zu leiten. Hier versuchen wir, die Teams zu unterstützen und zu beraten, und im 

Schulterschluss mit dem  Vorstand Rugby Deutschland die Teams zu etablieren. Hier stehen 

wir im intensiven Austausch mit Florian Hartmann und Kerstin Engelmann.  

 

Dennoch ist uns bewusst, dass wir andere Wege der Unterstützung suchen, hier ist und bleibt 

ein zuverlässiger Partner der Förderverein zur Förderung des Frauenrugby. Desweitern darf 

man die vielen ehrenamtlichen Ideen, Unterstützungen und Bemühungen nicht unerwähnt 

lassen. 

 

 

 

 

Aktuell bereiten wir für das erste Halbjahr zwei 15er Länderspiele vor.  

 

Eine durchaus positive Entwicklung ist das Wachstum von 15er und 7er-Teams im Liga- 

Spielbetrieb. Besonders das 7er-Final-Turnier in Hannover war sportlich, sowie auch als Event 

ein Highlight. Hier ein besonderer Dank an den SV Odin.  

mailto:frauen-vorsitz@rugbydeutschland.org


 
 

 

 

 

Auch im 15er gibt es viel Bewegung und das Finale war gute Werbung für unseren Sport.  

 

 

Fazit, Ausblick und Anmerkungen zu den DRFT Beschlüssen und Anträgen: 

 

Frauen-Rugby ist weiter auf den Vormarsch, mehr Spielerinnen, mehr Teams, das macht 

Hoffnung und stärkt Zuversicht. Die Breite bleibt das Hauptaugenmerk des Gremiums, ohne 

den Leistungssport aus den Augen zu verlieren. Hier helfen und unterstützen beide 

Nationalteams, wo wir können. Zudem muss das Zusammenrücken mit der Rugby-Jugend 

voran gehen und der Austausch intensiviert werden.  

 

Zu den Anträgen aus vergangenen DRFTs, hier erfolgten Anpassungen und Optimierungen 

von Ordnungen und Richtlinien, dieses geschah meistens unter formalen Aspekt oder durch 

Weiterentwicklung des Sports.  

 

Danke für die Mitarbeit und Unterstützung  

 

Dirk Frase 

Vorsitzender Frauenausschuss 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bericht der Landesverbandsvertretung lag zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung noch nicht vor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bericht des RBA lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch 

nicht vor 
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Bericht des Vorsitzenden des Sportgerichtes 
Saison 2022/2023 
 
Zur Vorlage beim Deutschen Rugby-Tag am 09.03.2024 
In Heidelberg 

 
02 Januar 2024 

 

Nachdem die vorhergehende Saison geprägt war durch ein gewisses Maß an Übermotivation 
nach der langen Zeit des Lock-Downs, hat sich dieses Bild in der Saison 2022/2023 fortgesetzt. Die 
Zahl der roten Karten ging zwar von 32 auf 25 zurück. Das liegt aber m. E. an der etwa um ein Viertel 
reduzierten Zahl der Spiele durch das Ausbluten der zweiten Liga. 

Die Vergehen waren außerdem im Schnitt gravierender, die durchschnittliche Höhe der Strafen 
stieg deutlich an. Bei den 25 roten Karten wurden insgesamt 118 Spiele Sperre verhängt, von denen 
48 zur Bewährung ausgesetzt wurden. 
Die Bewährungsregel hat sich anscheinend bewährt, bis jetzt ist noch kein Spieler innerhalb seiner 
Bewährungsfrist wieder auffällig geworden. 

Auffällig war, dass in der ersten Saisonhälfte viele Platzverweise wegen gefährlichen Tacklings 
ausgesprochen wurden, in der zweiten Hälfte dann fast keiner mehr. 

Auffällig ist auch, dass mehr als die Hälfte der Platzverweise wegen Schlägen oder Tritten, ein 
weiteres Viertel wegen sonstiger Undiszipliniertheiten vergeben wurde. Faustschläge, ja sogar Tritte 
gegen den Kopf sind nicht akzeptabel. Die Vereine sind da aufgefordert, ihre Stellschrauben zu 
finden. 

Vielen Dank in diesem Zusammenhang an die Staffelleiter, die diese Karten und den gesamten 
Spielverkehr überwachen und das Sportgericht mit den notwendigen Anträgen und Informationen 
versorgen 

Daneben gab es noch insgesamt vier Spielproteste, von denen drei abgewiesen wurden. Alle 
unterlegenen Vereinsvertreter, mit denen ich gesprochen habe, haben die Entscheidung fair 
akzeptiert, waren aber natürlich auch nach dem Urteil anderer Meinung. Richtig dabei ist, dass viele 
Entscheidungen „Kann“-Entscheidungen sind. Die vorhandenen Regeln müssen auf den konkreten 
Fall angepasst werden. Dabei gibt es oft verschiedene Sichtweisen. Wäre „Recht“ eine exakte 

Vorsitzender Sportgericht 
Mahmud Marachi 
 
e-Mail:  
sportgericht@ 
rugby-verband.de 



 

 

Wissenschaft, bräuchte man keine Gerichte. Und jeder Versuch, einen bestimmten Sachverhalt 
durch genaueste Regeln zu unterbinden, eröffnet neue Löcher bei Abweichungen von den 
Voraussetzungen. Allen Vereinen erkläre ich hiermit noch einmal: ich persönlich bin Fan von „auf-
dem-Platz“. Solange ich im Sportgericht tätig bin, werde ich meinen Focus darauflegen, Argumente 
für „auf-dem-Platz“ zu finden. Manchmal überzeuge ich mit meinen Argumenten meine Mitstreiter 
im Sportgericht, manchmal nicht. Und manchmal ist die Sachlage tatsächlich eindeutig. Wer 
diesen Vorrang in der Sichtweise nicht möchte, darf mich nicht wählen und hat dafür mein volles 
Verständnis. 

Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei meinen Kollegen im Sportgericht bedanken, die sich mit 
mir zusammen stets sehr genau mit den Fällen beschäftigen und ohne die es ein funktionierendes 
Sportgericht einfach nicht geben kann. 

 

Mit sportlichen Grüßen 
DEUTSCHER RUGBY-VERBAND  

Mahmud Marachi  

Vorstzender DRV Sportgericht 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bericht des Schiedsgerichtes lag zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung noch nicht vor 



Bericht der Anti Doping Beauftragten zum Deutschen Rugby Tag 2023 

Anti Doping Prävention  

Im Deutschen Rugby Verband (Rugby Deutschland) wurden auch 2022 und 2023 Anti 
Doping Präventionsveranstaltungen durchgeführt. Für die Präventionsveranstaltungen 
nutzen wir auch öfters die Angebote der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA).  
Folgende Präventionsveranstaltungen wurden 2022 /2023 durchgeführt 

17.02.2022   15er Nationalmannschaft Männer  
22.02.2022   7er Nationalmannschaft Frauen  
22.02.2022   7er Nationalmannschaft Männer  
22.02.2022   7er Nationalmannschaft Nachwuchs Männer 
28.09.2022   15er Nationalmannschaft U18  
13.01.2023   15er Nationalmannschaft Männer  
24.01.2023   7er Nationalmannschaft Frauen  
24.01.2023   7er Nationalmannschaft Männer  

Informationsstand der NADA 

22.10. 2022 bei den Landesverbandsmeisterschaften Jugend in Heidelberg 
20.05.2023 bei den Deutschen Meisterschaften U16 in Frankfurt  

Ausbildung Anti Doping Beauftragten   

Für die Anti Doping Beauftragten der Verbände werden von der NADA-Workshops 
veranstaltet. Am 31.08.2022 musste dieser Workshop leider noch digital veranstaltet 
werden.  Es wurden Berichte aus den einzelnen Ressorts: Doping Kontroll- System, Medizin, 
Prävention und Recht vorgetragen.  
Am 07.09.23 wurde der erste Anti Doping Workshop in Bonn wieder in Präsenz durchgeführt. 
Es wurden zwei Workshop-Sessions an diesem Tage durchgeführt. Themen im ersten 
Workshop waren aktuelles aus der Medizin, Dopingkontrollsystem, Recht. Am Nachmittag 
wurde die Dried Blood Spot-Methode vorgestellt und man konnte diese Methode selbst 
ausprobieren. Im letzten Part wurde das Thema: Krankheitsfall betrachtet. Was muss die 
Athletin, der Athlet im Krankheitsfall beachten. In einer Diskussion mit Athletinnen und 
Athleten wurde die Rolle des Anti Doping Beauftragten erörtert. 

Der Deutsche Rugby Verband (Rugby Deutschland) ist im Gemeinsam-gegen-Doping 
Netzwerk durch mich als Anti Doping Beauftragte vertreten. In diesem Netzwerk können die 



 

 

Anti Doping- Beauftragten der Verbände untereinander Fragen, Probleme usw. diskutieren. 
Eine Veranstaltung findet jährlich statt.  
 
Weitere Information der Nationalen Anti Doping Agentur  
Die NADA hat für den Deutschen Rugby Verband das Ergebnismanagement- und 
Disziplinarverfahren übernommen.  
Proben aus Trainings- und Wettkampfkontrollen wurden 11 im Jahr 2022 genommen.  
Am 28.09.2023 wurden die Ärztinnen und Ärzte der einzelnen Verbände in einem digitalen 
Web-Seminar geschult.  
Neuer Vorsitzender der Nationalen Anti Doping Agentur ist Dr. Lars Mortsiefer.  
 
Susanne Wodarz, Anti Doping Beauftragte, Frankfurt 12.10.2023 
 



WIR RUGBY!

Rugby ohne Grenzen Version 1.0 

Einleitung 

Für Rugby Deutschland ergibt sich aus den Werten des Rugby-Sports ein Inklusionsbegriff, 

welcher die Einbindung aller Menschen mit all ihren individuellen Voraussetzungen, die 

mitunter eine selbstbestimmte und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe 

erschweren oder verhindern, ermöglicht. 

Im Rahmen dieser Positionierung soll die Inklusion im Rugby-Sport in Deutschland an 

Relevanz gewinnen. 

Unser Sport ist nur dann inklusiv, wenn jeder Mensch nach seinen individuellen 

Wünschen und Voraussetzungen ein Rugby-Sportangebot in seinem Umfeld wählen und 

an diesem – selbstbestimmt und gleichberechtigt – teilnehmen kann. Dabei ist es nicht 

genug, wenn sich der Rugby-Sport ausschließlich für alle offen zeigt, sondern er muss 

durch gezielte und durchdachte Angebote alle Menschen, mit ihren individuellen 

Voraussetzungen vollständig und nachhaltig miteinbeziehen. 

Einladung aller Menschen zum Rugby analog UN-BRK 

„Inklusion ist die von Beginn an, uneingeschränkte Teilhabe aller Menschen an allen 

gesellschaftlichen Aktivitäten und hat die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von 

Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der 

menschlichen Vielfalt zum Grundsatz. Ein gemeinsames Leben aller Menschen soll 

Normalität sein. Soziale Inklusion ist dann vollständig erfüllt, wenn jedes Individuum in 

der Gesellschaft vollständig akzeptiert wird und dadurch in jedem Bereich seines Lebens 

teilnehmen bzw. teilhaben kann, dazu gehört auch der Sport.“  

Auf dieser Grundlage formulieren wir, Rugby Deutschland, seine Mitgliedsvereine und die 

Arbeitsgruppe um den Beauftragten für Inklusion, gemeinsam folgendes Positionspapier. 

Positionspapier Inklusion



 

WIR RUGBY!

Unsere Argumente für einen inklusiveren Rugby-Sport 

 

Argument 1 

 

Jeder Mensch hat individuelle Merkmale, die zu einem Ausschluss führen können, somit 

hat auch jeder ein eigenes Interesse daran, selbstbestimmte und gleichberechtigte 

Teilhabe am Rugby-Sport zu haben. 

 

Argument 2 

 

Rugby lebt von der Vielfalt, auf dem Platz und auf den Rängen. Sportlicher Erfolg sowie das 

Rugby-Vereinsleben können mit Inklusion vereinbart werden. 

 
Argument 3 

 

Durch einen umfassenden Inklusionsansatz können wir den deutschen Rugby-Sport 

mittels eines zeitgemäßes Bewusstsein für Inklusion stärken. Dadurch lässt sich eine 

Vernetzung mit thematisch einschlägigen Institutionen aus allen Sektoren effektiv 

vorantreiben. 

 
Unsere Positionen 

 

Keine Anpassung, sondern Inklusion 

 

Ein von Vielfalt geprägtes Miteinander fördert das Verständnis füreinander und die 

gegenseitige Anerkennung und Respekt. 

 
Inklusion als Selbstverständnis 

 

Inklusion begreifen wir weniger als Aufgabe, sondern vielmehr als selbstverständlich und 
normal. Wir sind überzeugt davon, dass die Vielfalt der Rugby-Partizipation eine 
Bereicherung für den Sport darstellt, bzw. sie unseren Sport zu dem formt, was ihn 
ausmacht: Ein sozialer Raum, in dem alle willkommen sind und selbstbestimmte und 
gleichberechtigte Teilhabe möglich ist. 

 

Positionspapier Inklusion



 

WIR RUGBY!

Partizipation stärken 

 

Mit unserem Inklusionsverständnis möchten wir dafür einstehen, dass so viele 

Menschen wie möglich – und vor allem alle, die möchten – am deutschen Rugby-Sport 

teilhaben können. Eine formale Mitgliedschaft greift dabei zu kurz: Vielmehr sollen die 

proaktive Teilhabe am Sport und/oder die Übernahme von Verantwortung unsere 

Vorstellung von Partizipation abbilden – frei nach dem Motto „mitsprechen, mitmachen, 

mitbestimmen“. 

 
Unsere Handlungsorientierung 

 

Inklusion als Querschnittsthema des Rugby-Sports verstehen 

 

Alle Mitgliedsorganisationen der Rugby-Community - von Rugby Deutschland und 

seinen satzungsgemäßen Organen bis hin zum kleinsten Verein – sollen für das Thema 

sensibilisiert werden. Eine Selbstverständlichkeit im täglichen Umgang im Umgang mit 

Inklusion kann auf dieser Basis langfristig etabliert werden. Das Ziel muss sein, dass alle 

Rugby-Vereine in ganz Deutschland Strukturen entwickeln, welche eine gleichberechtigte 

und barrierefreie Teilnahme für alle gewährleisten. 

 
Im Rahmen der inklusiven Aus- und Weiterbildung muss der Aneignung sozialer 

Kompetenzen eine große Bedeutung beigemessen werden. Hierbei ist beispielsweise 

besonders die Rolle der Kinder- und Jugendarbeit (Rugby Deutschland Jugend) 

hervorzuheben. 

 
Folgende Aufgaben gilt es von Rugby Deutschland unter anderem wahrzunehmen: 

 
• Dafür zu sorgen, dass Inklusion zum Thema eines jeden Organs von 

Rugby Deutschland, jedes Landesverbandes und jedes Vereins in 

allen internen Gremien wird. 

 
• Die Entwicklung konkreter Konzepte zur Umsetzung von Barrierefreiheit/ 

inklusiven Strukturen, Kulturen und Praktiken auf Verbands- und Vereinsebene 

 
• Die Beratung seiner Mitgliedsorganisationen zur Umsetzung von Barrierefreiheit 

Positionspapier Inklusion



 

WIR RUGBY!

/ inklusiven Strukturen, Kulturen und Praktiken auf Verbands- und Vereinsebene, 

wie beispielsweise Handlungsempfehlungen oder Hilfestellungen zur 

Fördermittelakquise 

 
Vernetzung, Dialog und Zusammenarbeit mit externen Akteur*innen fördern 

 

Einschlägige, spezialisierte oder anderweitig mit dem Thema Inklusion verbundene 

Organisationen aller Sektoren begrüßt der deutsche Rugby-Sport in seinem 

selbstorganisierten System. 

 
Folgende Aufgaben gilt es von Rugby Deutschland unter anderem wahrzunehmen: 

 
• Das proaktive Zugehen auf Organisationen oder Initiativen zur Verwirklichung 

von konkreten, inklusiven Maßnahmen 

• Das Schaffen von Kooperationsverbünden mit Organisationen aus allen Sektoren, 

wie beispielsweise Universitäten, Dachverbänden von Behinderteneinrichtungen, 

Religionsgemeinschaften u.ä. 

• Das Anbahnen oder Bilden von Kooperationsnetzwerken auf Bundes-, Landes- 

und lokaler Ebene zur Ermöglichung des fachlichen Austausches und die stetige 

Weiterentwicklung des Themas 

• Das Anbahnen, Bilden oder Koordinieren von lokalen Kooperationsnetzwerken, 

beispielsweise bestehend aus Sportvereinen und Bildungs- und 

Sozialeinrichtungen im Rahmen der Ermöglichung regelmäßiger, inklusiver 

Freizeitangebote 

• Das Kooperieren mit anderen Verbänden, Landessportbünden, 

Behindertensportverbänden, Fachverbänden oder anderer einschlägiger 

Organisationen außerhalb des Sportsystems für die Durchführung gemeinsamer 

Veranstaltungen im Freizeit- und Breitensport (z.B. gemeinsame Spiel- und 

Sportfeste, breitensportorientierte Sportarten oder die Durchführung des 

Deutschen Sportabzeichens für Menschen mit und ohne Behinderung) 

• Thematisierung von Inklusion in der Politik auf Landes- und Bundesebene 
• Stärkung der Lobbyarbeit auf Bundes- und Landesebenen zur Förderung 

der Barrierefreiheit im deutschen Rugby-Sport 

 

 

Positionspapier Inklusion



 

WIR RUGBY!

Wir fördern spezifische Kompetenzen durch Qualifizierung 

 

Inklusion beginnt im Kopf, daher sind Multiplikator*innen in der Vermittlung unseres 

Inklusionsverständnisses und der daraus resultierenden, praktischen Umsetzung 

besonders wertvoll. 

 
Folgende Aufgaben gilt es von Rugby Deutschland unter anderem wahrzunehmen: 

 
• Die Ernennung eines oder einer  Inklusionsbeauftragten und ggf. auch eines 

Inklusionsbotschafters/ einer Inklusionsbotschafterin  und deren 

öffentlichkeitswirksame Unterstützung 

 
• Die gezielte Stärkung und Sensibilisierung von Multiplikator*innen zum 

Thema Inklusion 

 
• Die Gewährleistung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur 

gezielten Qualifizierung aller Beteiligten im Rugby-Sport im Rahmen 

unseres Inklusionsverständnisses 

 
• Die Erarbeitung Rugby-spezifischer, allgemeiner und zielgruppenspezifischer 

Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Trainer*innen und die 

Schaffung von Kooperationen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung von 

Schiedsrichter*innen 

 
Inklusion bedeutet zielgruppenorientierte Inklusionsarbeit 

 
Folgende Aufgaben gilt es von Rugby Deutschland unter anderem wahrzunehmen: 

 
• Das bereits genannte Ermöglichen oder Anbahnen von barrierefreien 

Freizeitangeboten, Sportfesten oder anderweitigen inklusiven Veranstaltungen 

im Rahmen der Schaffung von Kooperationsverbünden auf Lokal-, Landes- 

und/oder Bundesebene 

 
• Die Schaffung eines für die Verbände und Vereine anwendbaren Konzepts 

gleichberechtigter und barrierefreier Teilhabe am Rugby-Sport, welches eine 

Positionspapier Inklusion



 

WIR RUGBY!

umfassende Definition von Barrierefreiheit umfasst, wie beispielsweise in Bezug auf 

finanzielle, infrastrukturelle, kommunikative und mentale Gleichberechtigung und 

Barrierefreiheit. 

 
• Die bereits genannte Bereitstellung zielgruppenspezifischer Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen für Trainer*innen und 

Schiedsrichter*innen 
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Sportjugend (dsj) zur Inklusion von Menschen mit Behinderung. (2013) 

 
Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln. Entwickelt von 

Tony Booth und Mel Ainscow. 

 
Inklusion und Diversity, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Referat für Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.) (2019). 

 
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html Mark Vaughan (Hrsg.) (2003) 

 
verfasst von: 

Anja Urbansky (Sonderpädagogin und Trainerin beim Rugby Club Leipzig e.V.) Günter 

Stenkamp (Vorstand Netzwerk “Sportive Kids” e.V. Köln) 

Joachim Meesen (Vorstandsmitglied und Inklusionsbeauftragter RSV Köln) Ralf Horn 

(Sozialpädagoge und Trainer beim USV Potsdam) 

Torge-Christian Wittke (DRV-Beauftragter Soziales und Gesundheit) 

Niko Hellwig (DRV-Beauftragter gegen Diskriminierung und Rassismus und für 

Positionspapier Inklusion

http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html


 

WIR RUGBY!

Gleichberechtigung)Helmut Wallrafen (DRV-Beauftragter für Inklusion) 

 

 

Positionspapier Inklusion



DRV-Haushalt - Revisionsbericht 2021

als Vorlage zum Deutschen Rugby-Tag 2023 am 09.03.2024
erstellt durch die Revisoren Stephan Echtermeyer und Ingo Goessgen

Vorbemerkung
Die Revision als "Schreibtischprüfung" auf digitalem Wege statt. Es wurden alle erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung gestellt und alle Fragen beantwortet. Die Revisoren haben Prüfungen zu den Abrechnungen und 
Buchungen des DRVs aus dem Jahr 2021 und zur Mittelverwendung des DRV aus dem Jahr 2021 durchgeführt.

Prüfungsgrundlage war der steuerliche Abschluss 2021.

Prüfung
Die Revisoren haben die Prüfung stichprobenhaft auf die ordnungsgemäße Verwendung und auf die sachli-
che und rechnerische Richtigkeit vorgenommen. Es wurden Stichproben aus mehreren Sachkonten und 
Belegen und aus allen 12 Monaten des Jahres 2021 vorgenommen, wobei insbesondere Maßnahmen betrach-
tet wurden, die in der Ausgaben- oder Einnahmenhöhe signifikant sind.

Prüfungsfeststellungen
Alle zur Prüfung notwendigen Unterlagen lagen vollständig vor. Die Überprüfung ergab keinen Anlaß zu 
Beanstandungen in Bezug auf die Kassenführung der Ausgaben und Einnahmen.

Das Haushaltsjahr 2021 hat nach der vorliegenden Gewinn- und Verlustrechnung aus dem Jahresabschluß 
zum 31.12.2021 auf der Einnahmenseite mit einer Summe von 1.498.853,75 € abgeschlossen. Auf der 
Ausgabenseite mit einer Summe von 1.405.677,26 €. Der Saldo (Vereinsergebnis) ergibt damit ein Plus von 
93.176,49 €.

Empfehlungen
Aus Sicht der Revisoren unterliegen die Feststellungen dieser Prüfung der Gesamtverantwortung des 
Präsidiums. Es ist deren Aufgabe, Misstände frühzeitig zu erkennen und Entscheidungen zur Korrektur zu tref-
fen.
Die Mitgliederversammlung will sich darauf verlassen, dass die Tätigkeit des Vorstandes/Präsidiums, was 
Zahlungsverkehr, Buchführung und Jahresabschluß angeht, nicht zu beanstanden ist. Dies ist für das betrach-
tete Jahr 2021 der Fall.

WIr stellen fest, dass es nicht möglich ist einen präzisen Haushaltsplan beim DRT in der Mitte des Jahres zu 
erarbeiten und zu beschließen. Wir empfehlen die dauerhafte Verlegung des DRTs auf das Jahresende oder 
den frühen Jahresanfang. Zu diesem Zeitpunkt stehen die Finanzen für das Hauhaltsjahr fest und die 
Delegierten haben die Möglichkeit über ein präzisen Haushaltsplan abzustimmen.

Die Revisoren empfehlen dem DRT 2023 am 09.03.2024 den Vorstand/das Präsidium zu entlasten.

Berlin, den 15.02.2024

Stephan Echtermeyer      Ingo Goessgen



DRV-Haushalt - Revisionsbericht 2022

als Vorlage zum Deutschen Rugby-Tag 2023 am 09.03.2024
erstellt durch die Revisoren Stephan Echtermeyer und Ingo Goessgen

Vorbemerkung
Die Revision fand als "Schreibtischprüfung" auf digitalem Wege statt. Es wurden alle erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt und alle Fragen beantwortet. Die Revisoren haben Prüfungen zu den 
Abrechnungen und Buchungen des DRVs aus dem Jahr 2022 und zur Mittelverwendung des DRV aus dem Jahr 
2022 durchgeführt.

Prüfungsgrundlage war der vorläufige steuerliche Abschluss 2022.

Prüfung
Die Revisoren haben die Prüfung stichprobenhaft auf die ordnungsgemäße Verwendung und auf die sachli-
che und rechnerische Richtigkeit vorgenommen. Es wurden Stichproben aus mehreren Sachkonten und 
Belegen und aus allen 12 Monaten des Jahres 2022 vorgenommen, wobei insbesondere Maßnahmen betrach-
tet wurden, die in der Ausgaben- oder Einnahmenhöhe signifikant sind.

Prüfungsfeststellungen
Alle zur Prüfung notwendigen Unterlagen lagen vollständig vor. Die Überprüfung ergab keinen Anlaß zu 
Beanstandungen in Bezug auf die Kassenführung der Ausgaben und Einnahmen. Auffällig ist jedoch, dass die 
Rechts- und Beratungskosten in diesem Jahr eheblich höher waren als in den Jahren davor.

Das Haushaltsjahr 2022 hat nach der vorliegenden Gewinn- und Verlustrechnung aus dem Jahresabschluß 
zum 31.12.2022 auf der Einnahmenseite mit einer Summe von 1.905.729,48 € abgeschlossen. Auf der 
Ausgabenseite mit einer Summe von 1.901.514,55 €. Der Saldo (Vereinsergebnis) ergibt damit ein Plus von 
4.214,93 €.

Empfehlungen
Aus Sicht der Revisoren unterliegen die Feststellungen dieser Prüfung der Gesamtverantwortung des 
Präsidiums. Es ist deren Aufgabe, Misstände frühzeitig zu erkennen und Entscheidungen zur Korrektur zu tref-
fen.
Die Mitgliederversammlung will sich darauf verlassen, dass die Tätigkeit des Vorstandes/Präsidiums, was 
Zahlungsverkehr, Buchführung und Jahresabschluß angeht, nicht zu beanstanden ist. Dies ist für das betrach-
tete Jahr 2022 der Fall.

WIr stellen fest, dass es nicht möglich ist einen präzisen Haushaltsplan beim DRT in der Mitte des Jahres zu 
erarbeiten und zu beschließen. Wir empfehlen die dauerhafte Verlegung des DRTs auf das Jahresende oder 
den frühen Jahresanfang. Zu diesem Zeitpunkt stehen die Finanzen für das Hauhaltsjahr fest und die 
Delegierten haben die Möglichkeit über ein präzisen Haushaltsplan abzustimmen.

Die Revisoren empfehlen dem DRT 2023 am 09.03.2024 den Vorstand/das Präsidium zu entlasten.

Berlin, den 15.02.2024

Stephan Echtermeyer      Ingo Goessgen
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Bericht an den Deutschen Rugby-Tag zum Jahr 2023 

Zu Tagesordnungspunkt 08, Erörterung Berichte, des DRT darf ich als Good Gover-

nance-Beauftragter wie folgt über meine Tätigkeit im Jahr 2023 gemäß § 32 Abs. 1 Satz 

2 der Satzung des Deutschen Rugby-Verbandes berichten:  

1. Allgemeine Tätigkeit 

Im Laufe des Jahres 2023 habe ich regelmäßig und laufend Kontakt gehalten zum 

Präsidium des Deutschen Rugby-Verbandes und mich zweimal persönlich mit dem 

Präsidenten des Deutschen Rugby-Verbandes zum persönlichen Austausch über 

verschiedene Fragen der Good Governance und deren weiterer Entwicklung beim 

Deutschen Rugby-Verband getroffen.  

2. Beschwerden und Anfragen 

Im Laufe des Jahres 2023 haben mich verschiedene Anfragen erreicht, in denen 

es um mögliche Verstöße gegen verbandsinterne Regelungen, mögliche Sat-

zungsverstöße und mögliche Gesetzesverstöße ging. Ich habe mir dabei jeweils 

von den Beschwerdeführern bzw. Fragestellern den Sachverhalt detailliert berich-

ten lassen und konnte die dazu im Raum stehenden Fragen nach Recherchen zur 

Rechtslage in bilateralen Gesprächen jeweils klären bzw. Empfehlungen für das 

weitere Vorgehen geben. Zu offiziellen Beschwerden in meiner Funktion als Good 

Governance-Beauftragter, die eine formale Untersuchung erfordert hätten, ist es 

nicht gekommen. Die jeweiligen Anfragen, Beschwerden bzw. Hinweise auf mög-

liche Rechtsverstöße konnten jeweils in persönlichen Gesprächen geklärt und bei-

gelegt werden. 

3. Umsetzung der Vorgaben des Hinweisgeberschutzgesetzes vom 2.7.2023 

Nachdem am 2. Juli 2023 in Deutschland das sogenannte Hinweisgeberschutzge-

setz in Kraft getreten ist, dass auch für den Deutschen Rugbyverband gilt, habe 
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ich in Abstimmung mit dem Präsidium des DRV die bislang bestehenden und fest-

gelegten Prozesse und Verfahrensabläufe beim Deutschen Rugbyverband auf ihre 

Konformität mit den neuen rechtlichen Vorschriften des Hinweisgeberschutzgeset-

zes überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass das Präventionskonzept des Deut-

schen Rugbyverbandes bereits als vorbildlich im Hinblick auf den Schutz vor se-

xualisierter Belästigung und Gewalt im Sport bezeichnet werden kann. Um den 

neuen gesetzlichen Regelungen vollständig zu entsprechen, wurden kleinere Än-

derungen und Anpassungen empfohlen und in der Folge verbandsintern auf Ver-

anlassung des Präsidiums umgesetzt.  

Mannheim, den 17. Januar 2024 

 

 

Prof. Dr. Ulrich Tödtmann 
Good Governance-Beauftragter des DRV 

 





































Übertrag 64.076,30 254.814,00 488.385,86

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle
Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte, sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten

25 00 Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben 1,00 1.849,00
27 00 EDV-Software, entgeltl. erworben 4.249,00 6.069,00
27 03 clubee Network subscipton Pro 3.540,00 7.790,00 2.360,00

Sachanlagen

Technische Anlagen und
Maschinen

215 00 Sportvorrichtungen 1,00 1,00

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Vereinsausstattung
310 00 Sportgeräte 43.897,00 55.614,00
320 02 Telefonanlage 474,00 1.185,00
331 00 PC-Ausstattung 9.155,00 11.082,00
335 00 Sonstiges Inventar 9.064,00 10.014,00
340 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00 1,00
341 00 Wirtschaftsgüter (Sammelposten) 1.359,00 63.950,00 2.285,00

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen, sonstige
Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

650 00 Forderungen aus L+L 183.073,00 138.882,58

Sonstige Vermögensgegenstände
700 00 Sonstige Vermögensgegenstände 15,98 3.005,19
700 01 Umsatzsteuerforderung 4.749,34 10.575,22
702 01 Verr.Kto DRM-GmbH 20.429,45 20.429,45
702 02 Forderung f.Trainer-Ausbildung 1.650,00 2.700,00
705 02 Abr.Vorschüsse 3.839,06 0,00
721 00 Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt 3.620,02 0,00
721 01 Forderungen gegen KK 2.105,91 0,00
724 00 Kautionen 1.756,00 1.756,00
729 01 Darlehen EKS 0,00 200.000,00
775 00 Abziehbare Vorsteuer 7% 4.884,09 3.037,78
780 00 Abziehbare Vorsteuer 19% 21.026,45 17.539,64

Handelsrecht

Blatt 1

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover

AKTIVA



Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Übertrag 64.076,30 254.814,00 488.385,86

Sonstige Vermögensgegenstände
781 00 Abziehbare Vorsteuer 5% 0,00 47,76
782 00 Abziehbare Vorsteuer 16% 733,60- 130,30
853 00 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar 0,00 33,99
860 00 Einfuhrumsatzsteuer 0,00 44,68
875 01 Verr.Kto EKS 72,00 0,00
882 00 Forderung gegenüber Bundesagentur 4.824,92 4.824,92

1340 00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. 3.769,25 418,10
1845 00 Umsatzsteuer 7% 11.276,94- 4.436,84-
1850 00 Umsatzsteuer 19% 1.229,09- 892,20-
1910 00 Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt. 12.233,28- 47.269,56 8.761,37-

Kasse, Bank
920 00 Kasse 232,39 232,39
925 00 Barkasse 50,00 50,00
950 01 NET Bank AG #7524633 16.876,09 17.097,11
950 02 Hann.Volksbank #123335100(Giro) 4.183,27 4.010,11
950 03 Hann.Volksbank #513335101 (Festgeld) 188,87 188,87
950 04 Deutsche Bank 135.882,82 126.605,96
950 05 Deutsche Bank #30140190002 54.779,92 212.193,36 75.620,30

AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-
POSTEN

990 00 Aktive Rechnungsabgrenzung 20.517,34 0,00

TREUHANDVERMÖGEN
Erich-Kraft-Stiftung

891 00 Beteiligung an der DRM 25.000,00 225.000,00
893 00 Wertpapierbestand 82.738,80 82.738,80
897 01 Girokonto CB 10.583,88 118.322,68 10.583,88

Summe Aktiva 653.116,94 1.021.922,62

Handelsrecht
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KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover

AKTIVA



Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

VEREINSVERMÖGEN

Gewinnrücklagen

Freie Gewinnrücklagen
1070 00 Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO 200.000,00 200.000,00

Ergebnisvorträge

Ergebnisvorträge allgemein
V E R E I N S E R G E B N I S 4.214,93 93.176,49

1080 00 Ergebnisvortrag allgemein 210.609,30 214.824,23 117.432,81

RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen
1220 01 Abschlusskosten 5.000,00 5.000,00
1220 02 Rückstellung Aufw. (Ideeler Bereich) 0,00 158.620,00
1220 03 Rückstellung Aufw. (Zweckbetrieb) 52.000,00 57.000,00 52.000,00

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

1340 00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. 45.115,91 52.847,62

Verbindlichkeiten aus noch
nicht zweckentsprechend ver-
wendeten Mitteln

1625 00 Erhaltene Kautionen 3.000,00 0,00
1700 00 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 7.267,53 8.807,14
1705 00 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 642,43 934,94
1720 00 Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung 319,08 545,09
1798 00 Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer 429,02 11.658,06 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten
650 00 Forderungen aus L+L 787,50 5.825,50

1800 01 Verbindlichkeiten Kreditkartenabrechnung 5.408,56 6.196,06 8.410,35

TREUHANDVERMÖGEN
Erich-Kraft-Stiftung

896 00 Darlehensverpfl. gegenüb DRM 25.000,00 225.000,00
897 00 Rückstellung für Zinsen an DRM 3.000,00 3.000,00
898 00 Kapital Erich-Kraft-Stiftung 90.322,68 118.322,68 90.322,68

Summe Passiva 653.116,94 1.021.922,62

Handelsrecht

Blatt 3

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover

PASSIVA



Übertrag 787.240,30 430.450,67

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

IDEELLER BEREICH

Nicht steuerbare Einnahmen

Mitgliedsbeiträge
2110 00 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro 146.969,50 145.363,00
2110 02 Sonderumlage 0,00 79.554,00
2110 03 Beitrag Club 100 0,00 146.969,50 4.270,00

Zuschüsse
2301 03 Zuschüsse Deutsche Sportjugend DOSB 128.455,48 77.879,00
2301 05 Rugby Europe 53.097,00 20.144,60
2301 06 World Rugby 208.458,11 137.576,09
2302 01 Zuschüsse Behörde f.inneres und Sport 13.090,00 0,00
2302 02 Zuschüsse BMI /BK Trier 263.175,97 234.768,58
2303 00 Sonstige Zuschüsse 23.928,30 6.990,00
2303 03 Eigenanteil Spieler 17.705,00 17.575,00
2303 04 Teilnahmegebühren Lehrgänge 150,00 0,00
2303 06 Lehrgang Schiedsrichter 150,00 708.209,86 700,00

Sonstige nicht steuerbare
Einnahmen

2400 00 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich 4.874,72 120,00
2400 02 Rt.Rugby Forum 2019 0,00 270,00
2400 04 Sommercamp 9.350,00 13.230,00
2400 10 KUG/Pensionskasse 3.300,00 4.573,36
2424 00 Aufl. Rückst.Sonderumlage 158.620,00 176.144,72 0,00

Nicht anzusetzende Ausgaben

Abschreibungen
2500 00 Abschreibungen auf Sachanlagen 8.277,81- 7.322,18-
2501 00 Sofortabschreibung GWG 251,84- 126,51-
2502 00 Abschreibungen auf WG Sammelposten 277,80- 8.807,45- 277,95-

Personalkosten
2551 00 Löhne und Gehälter 155.841,44- 215.165,96-
2551 01 Corona Prämie 0,00 10.000,00-
2551 05 Betriebliche Alterversorgung 502,04- 0,00
2552 02 Gehaltsumwandlung stfr. 0,00 70,00-
2553 00 Abgeführte Lohnsteuer 31.978,50- 14.169,34-
2555 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen 38.190,75- 49.359,18-
2555 01 VWL 2.015,89- 6.731,23-
2555 02 KK Erstattung 8.104,73 1.248,65
2556 00 Aushilfslöhne 2.250,00- 3.375,00-
2557 00 freiw.soziale Aufwendungen 0,00 222.673,89- 28,00-

Reisekosten
2560 01 Reisekosten Akt.Mitglieder Verpfl. 1.516,23- 2.147,25-
2561 00 Reisekosten Arbeitnehmer 2.665,85- 510,50-
2561 01 Reisekosten akt.Mitglieder 6.667,74- 4.196,66-
2563 00 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 649,70- 220,55-
2564 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer 1.102,92- 12.602,44- 111,30-

Handelsrecht
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KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover



Übertrag 815.526,94 403.104,32

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Übertrag 787.240,30 430.450,67

Raumkosten
2662 00 Miete DRV Geschäftsstelle 0,00 1.249,57-

Übrige Ausgaben
2701 00 Bürobedarf 1.291,30- 1.796,32-
2702 00 Porto, Telefon 959,98- 1.667,01-
2703 00 Einzugskosten 0,00 7,95-
2704 00 Sonstige Verwaltungskosten 501,93- 220,24-
2704 01 Computerservice Kosten 1.743,81- 388,98-
2704 02 Sonstige Kosten 1.675,65- 0,00
2704 03 Steuerberatungskosten 1.578,21- 3.453,27-
2704 04 Rechts-und Beratungskosten 20.078,65- 8.774,49-
2750 00 Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge 6.354,01- 3.926,94-
2800 00 Mitgliederpflege 0,00 25,00-
2802 00 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen 1.297,19- 489,00-
2803 00 Ausbildungskosten 11.128,40- 2.815,15-
2803 01 Ausbildungskosten Trainerakademie 0,00 2.000,00-
2804 00 Lehr- und Jugendarbeit 5.327,23- 3.538,71-
2900 00 Sonstige Kosten 8.080,08- 1.109,00-
2900 02 U20 Championship Portugal 20.250,00- 0,00
2900 03 Ausgaben Sommercamp 107,33- 15.019,00-
2900 04 Ausgaben Rugby Forum 127,19- 0,00
2900 05 DRJ Aktivitäten Englmann 5.120,72- 85.621,68- 0,00

ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN

Ideeller Bereich
(ertragsteuerneutral)

Steuerneutrale Einnahmen

Spenden
3220 00 Erhaltene Spenden / Zuwendungen 54.898,32 19.134,28

Nicht abziehbare Ausgaben

Gezahlte/hingegebene Spenden
3251 00 Gezahlte Spenden / Zuwendungen 1.850,00- 0,00

VERMÖGENSVERWALTUNG

Einnahmen

Ertragsteuerfreie Einnahmen

Miet- und Pachterträge
4110 00 Miet- u. Pachterträge 0% USt 860,00 0,00

Erträge Werbung
4201 00 Erl.überl.Werberechte 7% USt(DRM-GmbH) 60.000,00 0,00

Handelsrecht
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KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover



Übertrag 1.316.788,05 1.082.877,01

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Übertrag 815.526,94 403.104,32

Ausgaben/Werbungskosten

Sonstige Ausgaben
4602 01 Ford.Verl.Darlehen (Wertb.Beteil.) 200.000,00- 0,00
4700 00 Zinsen Vermögensverwaltung 0,00 386,51-
4712 00 Nebenkosten des Geldverkehrs 1.273,98- 1.314,79-
4750 00 Grundstücksaufwendungen 373,25- 0,00
4755 00 Mietaufwendungen 7.735,00- 209.382,23- 4.744,68-

TREUHANDVERMÖGEN
Erich-Kraft-Stiftung

Erträge Erich-Kraft-Stiftung
4911 00 Zinsen Commerzbank 0,00 439,15
4912 00 Zinsen Hausinvest 0,00 0,00 1.823,53

Aufwand Erich-Kraft-Stiftung
4923 00 Zinsen DRM 0,00 750,00-
4929 00 Gewinn Erich-Kraft-Stiftung 0,00 0,00 1.512,68-

ZWECKBETRIEBE SPORT

Zweckbetriebe Sport 1
(Umsatzsteuerpflichtig)

Umsatzerlöse

aus Eintrittsgeldern
5005 00 Eintrittsgelder aus Wettkämpf. 7% USt 8.193,99 0,00

Sonstige betriebliche Erträge

aus veranstaltungsgebundenen
Zuschüssen

5215 00 Zuschüsse BMI /Stadt 570.214,61 595.288,55
5225 02 Eigenbeteiligung Wettkampf 0,00 570.214,61 4.050,00

aus Sonstigem
5250 00 Sonstige Einnahmen Zweckbetrieb Sport 1.480,00 76,22
5250 02 Einnahmen Trainerlehrgänge 2.775,69 0,00
5250 04 Einnahmen Passgebühren 7% USt 40.578,11 29.693,42
5250 05 Einnahmen BL-Lizenzen 7% USt 23.677,54 24.392,52
5250 06 Einnahmen Trainerlizenzen 7% USt 11.424,01 9.299,22
5250 08 Einnahmen Strafen 2.943,93 0,00
5250 09 Einnahmen Kostenumlage Schiri 30.602,02 22.038,74
5250 10 Einnahmen Sportgericht/Protestgebühr 750,00 300,00
5250 11 Einnahmen Teilnehmergebühren 9.644,90 1.080,00
5250 13 Teilnahmegebühr 19% USt 2.537,64 0,00
5250 44 Eigenbeteiligung 2.265,90 0,00
5273 01 Erträge a.d.Herabsetz.v.Verbindl. 3.555,00 132.234,74 0,00

Handelsrecht
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KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover



Übertrag 38.930,30 113.006,20

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Übertrag 1.316.788,05 1.082.877,01

Personalaufwand

Löhne und Gehälter
5300 00 Löhne und Gehälter 345.267,46- 291.664,32-
5305 00 Personalkosten Trainer/Übungsleiter 6.392,00- 5.172,50-
5305 01 Trainer selbständig 31.982,00- 383.641,46- 14.103,75-

Soziale Abgaben
5350 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen 90.143,85- 66.572,80-
5355 00 Abgeführte Lohnsteuer 71.418,65- 161.562,50- 31.644,84-

Sonstige betriebliche
Aufwendungen

Entschädigungen,
Sportveranstaltungen

5500 00 Reisekosten f.aktive Vereinsmitglieder 0,00 2.880,00-
5500 01 Übernachtungskosten aktive Vereinsmitgl. 156.684,71- 103.820,85-
5512 00 Spesenersatz an akt.Sportler Kostennachw 49.302,02- 36.891,03-
5536 00 Transportkosten 381.940,70- 232.568,29-
5545 00 Sonstige Kosten der Veranstaltung 5.027,94- 43.649,49-
5545 02 Passgebühren 0,00 483,28-
5545 03 Presse und Werbekosten 13.131,07- 6.911,70-
5545 04 SR - Kosten 15.517,15- 7.214,55-
5545 05 Teilnahmegebühren 30.383,55- 7.271,77-
5545 06 Urkunden,Pokale, Blumen 4.267,92- 160,00-
5545 07 Sportwäsche 2.902,44- 1.499,42-
5545 09 Arzt u.Pysioaufwendungen 24.585,49- 683.742,99- 44.391,12-

Kosten der Sportanlagen
5550 00 Kosten der Sportanlagen 0,00 7.415,02-
5555 00 Miete, Pacht 300,00- 0,00
5560 00 Strom 117,68- 0,00
5561 00 Wasser 29,27- 446,95- 0,00

Allgemeine Kosten des
Sportbetriebs

5575 01 Druckkosten 502,93- 0,00
5575 05 Livestream LS 10.050,00- 0,00
5600 00 Versicherungen 598,00- 9.192,08-
5605 00 Sportkleidung 3.059,55- 1.567,18-
5605 01 Sonstige Ausrüstung 930,17- 5.382,12-
5610 01 Academy of Sports 994,38- 16.135,03- 17.976,32-

Betriebskosten Ausstattung,
Sportgeräte

5630 00 Betriebskosten Ausstattung Sportgeräte 32.328,82- 31.438,38-
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KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover



Übertrag 6.288,92 94.669,19

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Übertrag 38.930,30 113.006,20

Sonstige Kosten
Zweckbetrieb Sport

5650 01 Ant. Büromaterial 2.423,42- 3.304,08-
5650 02 Ant.Porto 146,52- 389,94-
5650 03 Ant.Telefon 2.154,91- 2.618,45-
5650 04 Ant. Computerservicekosten 1.968,34- 730,08-
5650 05 Ant.sonstige Kosten 4.754,93- 414,79-
5650 06 Ant.Steuerberatungskosten/RA 26.025,36- 23.089,91-
5650 07 Ant. Raumkosten 0,00 2.790,68-
5657 00 Ant. AfA (Anllagevermögen) 18.487,10- 16.352,88-
5658 00 Ant. AfA (GWG) 1.182,89- 57.143,47- 903,30-

SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE

Sonstige Geschäftsbetriebe 1

Umsatzerlöse
8004 00 Erlöse aus Handelswaren 304,10 0,00
8004 01 Erlöse aus Trikots 268,90 0,00
8036 00 Erlöse VIP 19% UST 151,25 0,00
8044 00 Provisionserlöse 3.416,82 4.141,07 4.695,75

Sonstige betriebliche Erträge
8140 00 Lohnzuschüsse BMI 43.862,67 45.791,42

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-,Hilfs-
und Betriebsstoffe und
für bezogene Waren

8174 00 Erhaltene Skonti 97,37 0,00

Personalaufwand

Löhne und Gehälter
8210 00 Löhne und Gehälter 15.484,14- 13.059,60-

Soziale Abgaben
8230 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen 4.036,28- 2.980,87-
8232 00 Abgeführte Lohnsteuer 3.197,85- 7.234,13- 1.416,93-

Abschreibungen

Abschreibungen auf immate-
rielle Vermögensgegenstände
und Sachanlagen

8240 00 Ant. AfA (Anlagevermögen) 827,78- 732,22-
8242 00 Ant. AfA (GWG) 52,97- 880,75- 40,45-
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KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover



Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Übertrag 6.288,92 94.669,19

Sonstige betriebliche
Aufwendungen

8300 00 Anteilige Raumkosten 0,00 124,95-
8308 01 Ant. Büromaterial 108,51- 147,94-
8308 02 Ant. Porto, Telefon 103,05- 134,70-
8308 04 Ant. Steuerberatungskosten/RA 1.392,40- 1.033,87-
8308 05 Ant. Computerservicekosten 88,13- 32,69-
8308 07 Ant.Sonstige Kosten 212,90- 18,55-
8330 00 Werbekosten 169,00- 2.073,99- 0,00

V E R E I N S E R G E B N I S
V E R E I N S E R G E B N I S 4.214,93 93.176,49
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KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover



SUMME 1.905.729,48 1.901.514,55- 4.214,93

Einnahmen Ausgaben Gewinn/
Verlust

EUR EUR EUR

Ideeller Bereich 1.031.324,08 329.705,46- 701.618,62

Ertragsteuerneutrale Posten 54.898,32 1.850,00- 53.048,32

Vermögensverwaltung 60.860,00 209.382,23- 148.522,23-

Ertragsteuerfreie
Zweckbetriebe Sport 710.643,34 1.335.001,22- 624.357,88-

Andere ertragsteuerpflichtige
wirtschaftl. Geschäftsbetriebe 48.003,74 25.575,64- 22.428,10
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover



Übertrag 58.292,10 61.269,50

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

10000 00 Allgäu-Rugby Kempten 30,00 30,00
10000 03 Berlin Bruisers 340,00 340,00
10000 04 Berlin Irish RFC 598,00 113,00
10000 05 Berliner SV 1892 2.461,50 2.826,00
10000 07 BSC Offenbach 2.930,00 0,00
10000 09 Eastern Province Rugby Club Gera e.V. 1.936,00 1.936,00
10000 10 Eimsbütteler TV 440,00 440,00
10000 12 SG Rhein-Main/Eintracht Frankfurt 1.490,00 1.450,00
10000 14 FC Rastede 360,00 360,00
10000 15 FC St. Pauli 102,50 6.700,00
10000 16 FSV Trier-Tarforst 495,00 0,00
10000 17 FSG Pollhagen Nordsehl Lauenhagen e.V. 1.458,00 1.458,00
10000 18 GRC Essen 2.668,00 2.208,00
10000 20 Hamburger RC von 1950 e.V. 3.861,00 1.734,00
10000 21 Hamburger SV 164,00 574,00
10000 23 Heidelberger RK 1872 4.799,50 4.339,00
10000 26 Heidelberger TV 1846 50,00 0,00
10000 28 KSC Gemünden e.V. 180,00 180,00
10000 29 Osnarbrück RFC 948,00 948,00
10000 30 RC Aachen 860,00 3.515,00
10000 31 RC Berlin Grizzlies e.V. 2.658,00 2.658,00
10000 32 RC Bonn Rhein-Sieg 15,00 1.225,00
10000 33 RC Hürth 448,00 1.618,00
10000 34 RC Dresden 82,00 82,00
10000 35 RC Konstanz 348,00 1.518,00
10000 36 RC Krefeld Bradbury Barbarians e.V. 20,00 20,00
10000 37 RC Landsberg am Lech 1.038,10 80,00
10000 38 RC Leipzig 3.095,00 3.410,00
10000 40 RC Mainz 3.639,00 1.794,00
10000 41 RC Oranien Raptors e.V. 862,00 862,00
10000 44 RC Unterföhrung 160,50 58,00
10000 46 RC Worms e.V. 1.098,50 1.108,50
10000 48 RK 03 Berlin 3.858,00 25,00
10000 50 RSV Köln e.V. 2.483,00 0,00
10000 52 Rugby Cassel 268,00 268,00
10000 53 Rugby Tourists Münster 549,00 3.094,00
10000 54 RV Leipzig Scorpions e.V. 2.496,00 1.486,00
10000 55 SC Frankfurt 1880 e.V. 203,00 3.039,00
10000 57 SC Herzogenaurach 100,00 100,00
10000 58 SCW Göttingen 1913 112,00 112,00
10000 61 SG Stahl Brandenburg 168,00 168,00
10000 62 Stade Sarrois Rugby e.V. 0,00 35,00
10000 63 SSV Erfurt Nord 410,00 410,00
10000 65 SV Stahl Henningsdorf Rugby 1.654,00 1.674,00
10000 66 SV 08 Ricklingen 0,00 856,00
10000 67 SV Anzig 60,00 60,00
10000 68 SV Dynamo Rostock 360,00 0,00
10000 69 SV Horten Kittlitz 486,00 316,00
10000 70 SV Odin 3.223,50 3.861,00
10000 71 SV Studentenstadt Freimann 2.116,00 2.071,00
10000 72 SV Raigering 110,00 110,00
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KONTOKORRENT zum 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover

DEBITORENAUFSTELLUNG
Debitoren mit Soll-Saldo



Übertrag 136.860,60 133.136,00

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Übertrag 58.292,10 61.269,50

10000 76 TSG 1875 Darmstadt e.V. 1.424,00 384,00
10000 78 TSV 1861 Nördlingen 0,00 450,00
10000 80 TSV Handschuhsheim 1886 e.V. 7.586,00 7.541,00
10000 81 TSV Hirschau-Tübingen e.V. 1.236,00 1.236,00
10000 82 TSV Karlshöfen 352,00 152,00
10000 83 TSV Krodorf-Gleiberg 0,00 560,00
10000 84 TSV Victoria Linden 5.504,00 5.751,00
10000 85 TSV Nürnberg 1846 e.V. 404,00 395,00
10000 87 TuRa Braunschweig 2.104,00 944,00
10000 88 TuS Lübeck 93 361,00 606,00
10000 89 TV 1861 Ingolstadt 0,00 405,00
10000 90 TV Pforzheim 1834 e.V. 669,00 529,00
10000 91 RC TV 1848 Coburg e.V. 0,00 400,00
10000 92 URC Gießen 01 490,00 490,00
10000 93 USV Halle e.V. 284,00 284,00
10000 94 USV Jena 372,00 462,00
10000 96 Veltener RC Empor 1969 170,00 1.460,00
10000 98 VfL Jesteburg Wombats 42,00 42,00
10000 99 VfL Bad Ems e.V. 670,00 660,00
10001 00 VfR Döhren 6.720,00 4.720,00
10001 01 Wiedenbrücker TV 866,00 3.077,00
10001 04 Würzburger RK 2012 e.V. 825,00 0,00
10001 05 1. CfR Pforzheim 1896 e.V. 900,00 410,00
10001 06 Berliner RC 2.656,00 2.643,50
10001 07 Berliner SC 188,00 178,00
10001 08 SVF Ludwigshafen/Rhein 1898/1946 e.V. 303,00 308,00
10001 09 Freiburger RC 376,00 376,00
10001 10 DRC Hannover (Deutscher Rugby Club) 5.897,00 5.897,00
10001 11 Karlsruher SV 191,00 401,00
10001 12 Hamburg Exiles 1.930,00 1.120,00
10001 13 DSV Hannover 78 2.732,50 2.591,00
10001 15 Rugby Union Marburg 697,50 0,00
10001 16 RC Bielefeld 360,00 460,00
10001 17 RC Rottweil 722,00 737,00
10001 18 RFC Bad Reichenhall 945,00 0,00
10001 19 RG (Rudergesellschaft)Heidelberg 9.187,00 8.910,00
10001 20 SC Germania List 9.002,50 7.048,00
10001 21 SC Neuenheim 826,00 821,00
10001 22 SC Varel 1.262,00 1.262,00
10001 25 Rugby-Verband Baden-Württemberg 250,00 0,00
10001 29 Rugby-Verband Hamburg 1.200,00 1.200,00
10001 32 Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. 348,00 348,00
10001 34 USV Potsdam e.V. 704,00 704,00
10001 36 Sportclub Riedberg e.V. 3.274,00 3.274,00
10001 37 Rugby Club Walferdange 1.063,00 0,00
10001 38 ISD Düsseldorf Sportverein 1.316,00 486,00
10001 39 Neckarsulmer Sport-Union e.V. 5,00 0,00
10001 42 SV München-Freimann e.V. 2.124,00 2.124,00
10001 44 Post-Sportverein Nürnberge.V. 30,00 20,00
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KONTOKORRENT zum 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover

DEBITORENAUFSTELLUNG
Debitoren mit Soll-Saldo



Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Übertrag 136.860,60 133.136,00

10001 45 TV 1860 Bad Windsheim e.V. 390,00 120,00
10001 46 TSV 1877 Burgbernheim 440,00 120,00
10001 47 Turnverein 1848 Erlangen e.V. 430,00 340,00
10001 48 TV Zwiesel 0,00 260,00
10001 49 Turnverein Pforzheim 1834 e.V. + 245,00 270,00
10001 52 Rugby Aschaffenburg 198,00 198,00
10001 53 ASS Athletic Sport Sponsoring 0,00 426,08
10001 55 TV 1877 Lauf e.V. 545,00 545,00
10001 58 SG Worms / LU 77,00 72,00
10001 67 Vereinsmanager Zertifikat Sammelkto. 39,90 0,00
10001 69 SG Hansa 150,00 0,00
10001 70 TSV 1847 Weilheim e.V. 5,00 0,00
10001 80 HSV Götzenhain /Hessen 658,00 1.128,00
10001 87 Adler Kiel 10,00 0,00
10001 95 Eintracht Frankfurt e.V. 10,00 0,00
10002 00 Bundesverwaltungsamt 452,18 0,00
10002 01 Bayreuther Turnerschaft v. 1861 e.V. 10,00 10,00
10002 07 Rugbyverband Bayern e.V. 75,00 0,00
10002 09 Hamburger Rugby-Verband e.V. 15,00 0,00
10002 28 Rugby-Verband NRW 262,50 5,00
10002 29 SC Gröbenzell 0,00 390,00
10002 30 RC Worms 127,50 117,50
10002 31 BSV 1892 35,00 95,00
10004 44 Rugby-Club Innsbruck 80,00 0,00
10004 48 Justin Renc 14.230,61 0,00
10004 56 HESSISCHER RUGBY VERBAND / Jürgen Zeiger 160,00 0,00
10005 00 dsj Deutsche Sportjugend 21.958,75 0,00
10005 52 Bettrplace 540,46 178.005,50 0,00

20000 00 Trainer-Lizenzen-Rechnungen 3.100,00 1.650,00
20000 10 Sammelkonto WC SA 1.967,50 5.067,50 0,00

183.073,00 138.882,58
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KONTOKORRENT zum 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover

DEBITORENAUFSTELLUNG
Debitoren mit Soll-Saldo



Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

10000 06 F.C. Union Bremen 1860 0,00 42,50
10000 11 Rugby Legion Magdeburg 40,00 0,00
10000 13 FC Eintracht Bamberg 2010 e.V. 0,00 55,00
10000 16 FSV Trier-Tarforst 0,00 15,00
10000 25 Illesheim RFC 0,00 10,00
10000 26 Heidelberger TV 1846 0,00 60,00
10000 39 RC Luxemburg 0,00 1.155,00
10000 45 RFC Augsburg 5,00 0,00
10000 50 RSV Köln e.V. 0,00 60,00
10000 56 FC Hersbruck 7,50 15,00
10000 66 SV 08 Ricklingen 34,00 0,00
10000 86 TuS Düsseldorf 1895 e.V. 0,00 1.230,00
10000 89 TV 1861 Ingolstadt 15,00 0,00
10000 95 USV Potsdam 0,00 110,00
10001 02 Wittener TV 0,00 390,00
10001 04 Würzburger RK 2012 e.V. 0,00 685,00
10001 14 München RFC (Rugby Football Club) 150,00 380,00
10001 18 RFC Bad Reichenhall 0,00 75,00
10001 37 Rugby Club Walferdange 0,00 827,00
10001 57 Royal Rugby Football Club Schaumburg 0,00 620,00
10003 33 Verein für Rasenspiele von 1906 e.V 86,00 337,50 96,00

20002 00 Eigenbeteiligung Dt.- Pol.Austausch 450,00 0,00

787,50 5.825,50
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KONTOKORRENT zum 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover

DEBITORENAUFSTELLUNG
Debitoren mit Haben-Saldo



Übertrag 11.282,51 52.847,62

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

70000 01 Himmer Volker 0,00 160,00
70000 02 Vodafone BW GmbH 356,00 71,28
70000 06 Wilhelm Manuel 0,00 1.277,07
70000 17 Rudergesellschaft Heidelberg RGH 1898 e. 250,00 0,00
70000 19 Reiff Timo 1.500,00 2.295,00
70000 21 Bürgler Björn 40,90 0,00
70000 25 Hees Leon 491,20 0,00
70000 33 Petrixx Computer GmbH 54,99 54,99
70000 37 Grzanna Colin 312,30 0,00
70000 43 Procket 13,98 13,98
70000 44 Beewskow Jens Pressebüro 416,50 476,00
70000 48 DOSB Führungsakademie 0,00 10,00
70000 49 Nostadt, StB 0,00 2.338,36
70000 51 Jugendherberge Heidelberg 109,40 0,00
70000 52 Brosowski Alexander 0,00 57,00
70000 53 Kiwissport 0,00 672,98
70000 57 Ghostthinker 552,16 0,00
70000 60 Therapiebedarf 0,00 528,96
70000 70 Booth Daniel 200,67 222,45
70000 81 Tröster Viktoria 0,00 154,50
70000 82 Byon 0,00 125,77
70001 04 Zimmer Medizin Systeme 0,00 212,89
70001 08 Flying Rugby Coach, Peter Smunta 0,00 1.951,70
70001 11 MVZ Labor Limbach 0,00 2.415,97
70001 12 Hannover 78 0,00 1.480,00
70001 14 Ceselka Jan 1.200,00 0,00
70001 28 gsnp Gesell.Sport-Neuropsychologie 175,00 175,00
70001 44 TR Germany 0,00 890,00
70001 48 Duflos Flavien 728,54 0,00
70001 68 Seip Heinz-Jürgen 365,70 0,00
70001 70 Ruaridh Smith 42,80 227,30
70001 81 Abbott Alena 124,85 0,00
70001 82 Bauer Tobias 17,90 0,00
70001 85 Oluwaseyi Ajeigbe 0,00 102,68
70002 16 discipulus 0,00 908,00
70002 50 RA Lenzte. Stopper 371,88 0,00
70002 65 Englmann Kerstin 0,00 1.070,90
70002 69 WOODWAY GmbH 0,00 6.550,36
70002 70 SAS Stellenbosch Academy of Sport 0,00 17.976,32
70002 71 Blaumann & Meyer - Sports Technology UG 0,00 483,00
70002 72 Josh Harvey 0,00 4.642,10
70002 73 Christophe Edene 0,00 119,00
70002 94 Arkell Robin 0,00 2.000,00
70002 98 Hiam Daniel John 0,00 196,05
70003 08 Snyman Philip 15,00 0,00
70003 28 Schiri Vereinigung Rugby Abr. Sammelkont 1.753,47 0,00
70003 36 Meyer & Meyer Fachverlag und Buchhandel 0,00 2.975,00
70003 37 Bundesanzeiger Verlag 13,01 13,01
70003 46 NBS Nußlocher Büro Service 688,00 0,00
70003 68 American Eagle 530,16 0,00
70003 85 RC Landsberg am Lech 958,10 0,00

Handelsrecht

Blatt 15

KONTOKORRENT zum 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover

KREDITORENAUFSTELLUNG
Kreditoren mit Haben-Saldo



Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Übertrag 11.282,51 52.847,62

70004 12 Niklas Benedikt 50,00 0,00
70004 14 PRO SKY AG 21.173,03 0,00
70004 23 Ensaios Magicos, Lisboa 7.500,00 0,00
70004 26 Romero Gomez Felix 50,00 0,00
70004 27 Chouiref Yassin 75,00 0,00
70004 28 Straube Georg 25,00 0,00
70004 29 MISCHKE Pokale 285,90 0,00
70004 30 Pasquale, Fabio Betto 67,90 0,00
70004 31 Stall Kathrin 200,00 0,00
70004 35 Hotel Marina Polen 4.400,62 0,00
70004 52 Unzer GmbH 5,95 45.115,91 0,00

45.115,91 52.847,62
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KONTOKORRENT zum 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover

KREDITORENAUFSTELLUNG
Kreditoren mit Haben-Saldo



Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

70000 00 Rex-Rotary 1.452,99 0,00
70000 49 Nostadt, StB 428,40 0,00
70000 82 Byon 228,87 0,00
70001 42 Senneka Cara 157,30 157,30
70001 60 Adobe 39,97 0,00
70001 79 Lütge Herbert 12,60 0,00
70001 94 Mikalauskiene Mantas Mikalauskas Vaiva 260,80 260,80
70002 16 discipulus 102,96 0,00
70002 21 Rugby Verband BW e.V. 375,00 0,00
70002 65 Englmann Kerstin 198,06 0,00
70002 95 Heidelberger Ruderklub 1872 e.V. 348,50 0,00
70003 39 Bahlmann Vivian 151,80 0,00
70003 45 Gollnick Moritz 12,00 3.769,25 0,00

3.769,25 418,10
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KONTOKORRENT zum 31.12.2022

Deutscher Rugby-Verband
gegründet 1900 e.V.
Hannover

KREDITORENAUFSTELLUNG
Kreditoren mit Soll-Saldo
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HOME RUGBY DEUTSCHLAND WORLD CUP KALENDER/ ERGEBNISSE JU

Nach aDRT: Einschneidende Maßnahmen
nötig

13 February 2023

Am vergangenen Wochenende wurde in Heidelberg nicht nur Rugby-Sport geboten. Zudem
hatte das Präsidium von Rugby Deutschland zu einem außerordentlichen Deutschen Rugby-
Tag (aDRT) mit Dringlichkeit eingeladen. Hauptgrund war die Tatsache, dass der
europäische Rugby-Verband die Verantwortlichen bei Rugby Deutschland dazu aufgefordert
hatte, eine bindende Teilnahmeerklärung für die U18-, U20- und Männernationalmannschaft
in den europäischen Wettbewerben zu unterzeichnen.

Da es abzusehen war, dass es aufgrund der inflationsbedingten Kostensteigerungen nicht
möglich sein würde, die nicht bundesgeförderten Maßnahmen in gleichem Umfang wie 2022
durchzuführen, hatte das Präsidium entschieden, vor der Unterzeichnung der
Teilnahmeerklärung einen aDRT einzuberufen. Zudem wollte man bei seinen Mitgliedern ein
Stimmungsbild abfragen, welche Maßnahmen angesichts der drohenden Unterfinanzierung aus
Sicht der Mitgliederversammlung prioritär durchzuführen sind. Und außerdem sollte eruiert
werden, ob die Vereine und Landesverbände in ihren Organisationen noch Spielräume sehen,

Rugby Deutschland Einloggen

Auswirkungen ADRT 2023
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um dem Dachverband für die unterfinanzierten Maßnahmen insbesondere der 15-er
Nationalmannschaften (Männer, Frauen und Jugend), aber auch für die Bereiche Ausbildung,
Schiedsrichter und Ausbreitung Gelder zur Verfügung zu stellen.
 
Die bei der Sitzung in Heidelberg anwesenden Vereine haben allerdings nachdrücklich und
glaubhaft vermittelt, dass sie sich mehrheitlich nicht in der Lage sehen, die Verbandsführung bei
der gewünschten Priorisierung mit dem geforderten Meinungsbild zu unterstützen. Zudem wurde
deutlich, dass auch die Vereinsfinanzen von den Krisen der letzten beiden Jahre so strapaziert
sind, dass keiner der vom Präsidium gestellten Anträge, wie etwa der zur Erhöhung der
Bundesligalizenz- und -passgebühren oder zu einer Aufhebung der Subvention der
Landesverbände durch eine anteilige Auszahlung der Passgebühren an die Landesverbände, die
erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit erreichen konnte.
 
Noch in der Versammlung und vor der Abstimmung zu den Anträgen hatten die Vertreter:innen
der Rugby Deutschland Frauen, Karen Weikardt und Benedikt Kischka, mitgeteilt, dass die
Deutschen Rugby-Frauen in ihrer Arbeitstagung entschieden hatten, aufgrund der prekären
finanziellen Situation nach Abschluss der aktuellen Saison auf eine Frauen-15er-
Nationalmannschaft in der Rugby Europe Trophy verzichten zu wollen, zumal die Anzahl von vier
Saisonspielen auf diesem Niveau gemäß der Schilderung der anwesenden Vorsitzenden des
Frauenausschusses ohnehin eine zu hohe Belastung darstellte. 
 
Wie angekündigt, hatte sich das Präsidium am auf den aDRT folgenden Sonntagmorgen, noch
vor dem Länderspiel der Schwarzen Adler gegen Spanien, zu einer Präsidiumssitzung
versammelt. Auf der Basis des Votums der Vereine auf dem aDRT wurde auf dieser Sitzung ein
Maßnahmenpaket verabschiedet, auf welchem der noch zu verabschiedende Nothaushalt für
2023 basieren wird: 
 
- Keine Meldung der 15-er-Nationalmannschaft (mU18) zur Rugby Europe Championship 2023
- Keine Meldung der 15-er-Nationalmannschaft (mU20) zur Rugby Europe Championship 2023
- Keine Meldung der 15-er-Nationalmannschaft Frauen zur Rugby Europe Trophy 2023/2024
- Keine Meldung der 7-er-Frauennationalmannschaft (wU18) zur Rugby Europe Trophy 2023
- Einstellung der verbandsfinanzierten Get-into-Rugby-Aktivitäten
- Reduzierung der Haushaltsansätze für die Bereiche Verwaltung, Ausbildung, Schiedsrichter und
Jugend
 
Zudem erging ein Grundsatzbeschluss, dass Sitzungen der Unterorganisationen (Frauen, Jugend,
Schiedsrichter, Bundesligaausschuss) künftig kostenneutral für den Verband abzuhalten sind.
(z.B. digital oder finanziert über Selbstbeteiligungen der Teilnehmenden).
 
Ergänzend dazu sei gesagt, dass die Aktivitäten der genannten U18- und U20-
Nationalmannschaften nicht vollständig eingestellt werden. Es wird aber auf ein Cross-Border-
Format mit ein, bis zwei Lehrgängen pro Saison und, soweit möglich, einem Heimländerspiel
gegen eine Gastmannschaft umgestiegen werden müssen. Inwiefern sich dies auf das weitere
Mitwirken der 15-er-Männernationalmannschaft in der Rugby Europe Championship auswirken
wird, wird gemeinsam mit dem europäischen Rugby-Verband herausgearbeitet. Diesbezüglich
hat die Verbandsführung bereits den Kontakt zum europäischen Dachverband gesucht.
 

Auswirkungen ADRT 2023
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Ferner hat die Verbandsführung entschieden, sich im Leistungssportbereich nun, insbesondere
mit dem bundesfinanzierten Leistungssportpersonal, noch stärker auf die olympische 7er-
Variante zu konzentrieren, um hier weitere Streuverluste zu vermeiden.
Gleichzeitig wird man die Bemühungen um Sponsoren und Unterstützer noch weiter
intensivieren, um auf diesem Weg die Verbandsfinanzen zu stabilisieren. Hier gilt es
insbesondere, auf die Erfolge der Nationalmannschaften und die positiven Initiativen der letzten
beiden Jahren aufzubauen.
 
„Wir sind uns bewusst, dass diese Maßnahmen gravierende Einschnitte bedeuten und zugleich
Auswirkungen auf die mittel- und langfristige sportliche Entwicklung, vor allem im Bereich des
15er-Rugbys, haben werden“, so Rugby Deutschland Präsident Harald Hees. „Auch wir würden uns
wünschen, dass es einen anderen Weg gäbe und arbeiten hart daran, Lösungen zu finden, um
diese Auswirkungen abzuschwächen. Angesichts der aktuellen Situation ist das beschlossene
Maßnahmenpaket allerdings alternativlos und wird von der gesamten Verbandsführung
getragen.“
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Titel Kapitel Ansatz 2023

I. Verwaltung / Präsidium / Vorstand

11001 Präsidium 1.000,00 € 
11002 Reisekosten, Kommunikationskosten, etc. 6.000,00 € 
11003 Geschäftsstelle (Miete, Büroeinrichtung, PC-

Betreuung + Wartung, Fortbildungen) 15.000,00 € 
11004 Finanzverwaltung (DUO, Steuerberater, etc.) 10.000,00 € 
11005 Rechtsberatung 40.000,00 € 
11006 Versicherungen (ARAG, VBG, ...) 12.000,00 € 
11007 Mitgliedsbeiträge (DOSB, WR, RE, JH, etc.) 10.000,00 € 
11008 Nationale Sitzungen 5.000,00 € 
11009 Internationale Sitzungen 1.000,00 € 
11010 PSG Beauftragte:r 1.000,00 € 
11011 Good Governance Beauftragte:r 2.500,00 € 
11012 Datenschutzbeauftragte:r 2.500,00 € 

Summe: Verwaltung 106.000,00 € 

II.a Verwaltungspersonal

21001 Vorstandsassistenz (ab Nov. 22 Leitung der Geschäftsstelle) 72.000,00 € 
21002 Buchhaltung 12.000,00 € 
21003 Jugendreferentin 54.500,00 € 
21004 Pressereferent 10.000,00 € 

VERGÜTUNG

Summe: Verwaltung Vergütung 148.500,00 € 

Haushalt 2023



II.b Leistungssportpersonal

22001 Sportdirektor

22002 Chef-Bundestrainer 7-er Männer

22003 Referent Leistungssport 7-er

22004 Manager 15-er

22005 Athletiktrainer 7-er

22006 Funktionstrainer:in Spielanalyse 7-er Männer

22007 Wissenschaftskoordinatorin

22008 BSP-Trainer 7-er Männer

22009 Physio BSP HD

22010 Cheftrainer Athletik & Medizin (disziplinübergreifend)

22011 BSP-Leiter Heidelberg 7-er

22012 OSP-Trainer Heidelberg 7-er

22013 div. Honorartrainer 7-er & 15-er

VERGÜTUNG 757.700,00 € 
22014 Reisekosten für LSP 7-er 15.000,00 € 

Summe: 7-er LSP Vergütung 772.700,00 € 

Haushalt 2023



II.c GiR-Personal

23001 Vergütung - €
Summe: GiR-Vergütung - €

II.d Anti-Doping

24001 Leitung 300,00 € 
24002 Dopingkontrollen 9.200,00 € 

Summe: Anti-Doping 9.500,00 € 

III. 7-er Nationalmannschaften Männer/U18

31001 Wettkämpfe EM/WM u. diverse Turniere 254.071,00 € 
31002 Zentrale Lehrgänge 47.500,00 € 
31003 Wettkämpfe Nachwuchs 15.000,00 € 
31004 Lehrgänge Nachwuchs 9.000,00 € 
31005 Athletenservice  (Sportpsychologie) 10.000,00 € 
31006 Beschaffungen 37.500,00 € 
31007 Stützpunkttraining 20.000,00 € 
31008 Sportausrüstung 20.000,00 € 

Summe: 7-er NM m 413.071,00 € 

III. 7-er Nationalmannschaften Frauen/U18

32001 EM, Qualifikationswettkämpfe 28.799,00 €
32002 Umittelbare EM-Vorbereitung 10.000,00 € 

Sportausrüstung 6.000,00 € 
Summe: 7-er NM w 44.799,00 €

Haushalt 2023



III. 15-er Nationalmannschaften Männer

33001 EM                                            85.000,00 € 
33002 Lehrgänge & Wettkämpfe                                            30.000,00 € 
33003 15-er Nationaltrainer Männer inkl. Reisekosten                                            10.000,00 € 
33004 Sportausrüstung                                            15.000,00 € 

Summe: 15-er NM m 140.000,00 €                                        

III. 15-er Nationalmannschaften Frauen

34001 EM 10.000,00 €
34002 Lehrgänge & Testspiele 0,00 €
34003 15-er Nationaltrainer Frauen inkl. Reisekosten                                              1.000,00 € 
34004 Nachwuchs 0,00 €
34005 Sportausrüstung 10.000,00 €

Summe: 15-er NM w 21.000,00 €

III. 15-er Nationalmannschaften Männer U20

35001 EM und Vorbereitungslehrgang                                                          -   €
35002 Lehrgänge und Testspiele                                            10.000,00 € 
35003 Sportausrüstung                                              5.000,00 € 

Summe: 15-er NM m u20 15.000,00 €                                          

III. 15-er Nationalmannschaften Männer U18

36001 EM und Vorbereitungslehrgang                                                          -   €
36002 Lehrgänge und Testspiele                                            10.000,00 € 
36003 Sportausrüstung                                              5.000,00 € 

Summe: 15-er NM m u18 15.000,00 €                                          

IV. Vereinsspielbetrieb  7-er und 15-er m

41001 allgemein                                                 500,00 € 
41002 nationale Sitzungen                                                 750,00 € 
41003 Passstelle                                              2.400,00 € 

Summe: Vereinsspielbetrieb                                              3.650,00 € 

Haushalt 2023



V. Ausbildung

51001 allgemein                                              3.600,00 € 
51002 Lehrgänge                                              5.000,00 € 
51003 Fortbildungen                                              3.500,00 € 
51004 DOSB Restart                                            54.000,00 € 

Summe: Ausbildung                                            66.100,00 € 

VI. Deutsche Rugby-Jugend

61001 allgemein 250,00 €
61002 Nationale Sitzungen 250,00 €
61003 Dt. Schüler- und Jugendmeisterschaften 5.000,00 €

Summe: Verwaltung 5.500,00 €

DFJW U16/U18

62001 DFJW Sitzungen und Tagungen 600,00 €
62002 Leistungslehrgang in Deutschland 4.000,00 €
62003 Vorbereitungstreffen 0,00 €

Summe: DFJW 4.600,00 €
 

DPJW U16

63001 DPJW Sitzungen und Tagungen 300,00 €
63002 Leistungslehrgang 3.000,00 €

Summe: DPJW 3.300,00 €
 

DSJ

64001 KJP-Maßnahmen (Kurse, AT, FB, Kleinaktivität, Wiederaufbau nach Corona) -

64002 DSJ Aufbaumanagerin + Sachkostenpauschale -

Summe: DSJ -  €                                                      

Haushalt 2023



Spielbetrieb

65001 allgemein                                                 500,00 € 
65002 Passstelle                                              2.400,00 € 
65003 15-er Meisterschaften                                              5.000,00 € 
65004 7-er Meisterschaften                                              1.500,00 € 

Summe: Spielbetrieb                                              9.400,00 € 

GiR / Schulrugby

66001 diverse Projekte, Reisekosten                                                          -   €
Summe: GiR -  €                                                      

VII. SDRV

71001 allgemein                                                 500,00 € 
71002 DRV-Kostenzuschuss                                              1.250,00 € 
71003 Internationale Reisekosten                                              1.000,00 € 

Summe: SDRV 2.750,00 €                                            

 

VIII. Deutsche Rugby-Frauen

81001 allgemein                                                 250,00 € 
81002 Nationale Sitzungen                                                 500,00 € 

Summe: Verwaltung: 750,00 €                                               

 

Vereinsspielbetrieb  7-er und 15-er w

82001 allgemein                                                 500,00 € 
82002 Passstelle                                                          -   €
82003 Spielbetrieb                                                 500,00 € 

Summe: Spielbetrieb 1.000,00 €                                            
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IX. World Rugby / Rugby Europe

91001 WR High performance Investment

91002 Rugby Europe

Summe: WR/RE

X. Marketing

101001 Vermarktung (Einkauf Merchandise)

101002 Social-Media-Manager

Summe:Marketing 0,00 €

XI. Spenden und Zuschüsse

111001 Club 100

111002 Spenden  

Summe:Spenden                                                          -   €

XII. Projektförderung Landesverbände

111001 Landesverbände (LV-Light Jungen und Mädchen) -

Summe: Projektförderung LV 0,00 €

XIII. Unvorhergesehene Kosten

z.B. Inflationsbedingte Kostensteigerungen, höhere Gewalt, etc. 10.000,00 €
ca. 5% des Gesamthaushaltes                                            10.000,00 € 

Gesamtausgaben                                       1.792.620,00 € 

Haushalt 2023



XIII. Einnahmen

Leistungssportpersonalmittel 7-er (Bund & LSV BaWü)                                          660.000,00 € 
Jahresplanung 7-er (Maßnahmen, Reisekosten, etc.)                                          420.544,00 € 
World Rugby Grant (u.a. Cheftrainer Athletik & Medizin)                                          130.000,00 € 
RE Zuschüsse für Teilnahme an Wettbewerben                                            15.000,00 € 
Sponsoring Nationalmannschaften                                          145.000,00 € 
Club 100/1000 / Spenden                                            15.000,00 € 
Freunde 15er NMS                                              5.000,00 € 
Förderverein Frauenrugby                                                          -   €
Mitgliedsbeiträge                                          200.000,00 € 
Eigenanteile Sportler:innen                                            20.000,00 € 
Lizenzgebühren (bis 2022 100% RD, ab 2023 nur noch 50% RD)                                            20.000,00 € 
Einnahmen Länderspiele Männer                                            20.000,00 € 
Einnahmen Länderspiele Frauen                                                          -   €
Einnahmen DM-Endspiel                                              5.000,00 € 
DSJ Aufholen nach Corona (Maßnahmen + Personal)                                                          -   €
DSJ Kinder- und Jugendplan                                            63.000,00 € 
Teilnahmegebühr Landesverbände LV Light                                                          -   €
Trainerlizenzen & / -Ausbildung                                            12.500,00 € 
Zuschuss Dopingkontrollen                                              9.500,00 € 
Einnahmen Merchandise

Außerordentliche Erträge (Mitgliedsbeiträge, Sondeurmlage der Vorjahre)                                                          -   €
DOSB ReStart                                            54.000,00 € 

Gesamteinnahmen                                       1.794.544,00 € 

121001 Gesamtergebnis:                                              1.924,00 € 

Durchlaufende Posten

Allgemein

Sporthilfe

Ticketbestellungen

Fehlbuchungen

TN-Kautionen

Erstattungen med. Auslagen etc.

Festgeld

Haushalt 2023



 

 

 
 

Antrag des Präsidiums zur Änderung der Satzung  

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, den Namen des Verbands in „Rugby 

Deutschland e.V.“ zu ändern. In Folge werden die Bezeichnungen der 

Unterorganisationen entsprechend angepasst. 

Alte Fassung 
§ 1 Name und Sitz 
(1) Der Verband trägt den Namen „Deutscher 
Rugby-Verband e.V.“ 
(2) Der Verband hat seinen Sitz in Hannover. 
Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts 
Hannover eingetragen. 

 

Neue Fassung 
§1 Name und Sitz 
(1) Der Verband trägt den Namen „Rugby 
Deutschland e.V.“ 
(2) Der Verband hat seinen Sitz in Hannover. 
Er ist im Vereinsregister 
des Amtsgerichts Hannover eingetragen. 

 

 

Begründung: 
Anpassung des Verbandsnamens an neues Selbstverständnis und modernisierten 
Markenauftritt. Abgrenzung zum Deutschen Ruderverband. 
 
Implementierung:  
Nach Beschlussfassung durch den DRT zum 09.03.2024  
 
 
Heidelberg, 27.11.2023 
 
 

 
Harald Hees 
Präsident 



 

 

 
 

Antrag des Präsidiums zur Änderung der Satzung  

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass der Sitz des Verbandes von 

Hannover nach Heidelberg verlegt werden soll. 

Alte Fassung 
§ 1 Name und Sitz 
(1) Der Verband trägt den Namen „Deutscher 
Rugby-Verband e.V.“ 
(2) Der Verband hat seinen Sitz in Hannover. 
Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts 
Hannover eingetragen. 

 

Neue Fassung 
§1 Name und Sitz 
(1) Der Verband trägt den Namen „Deutscher 
Rugby- Verband e.V.“ 
(2) Der Verband hat seinen Sitz in Heidelberg. 
Er ist im Vereinsregister 
des Amtsgerichts Heidelberg eingetragen. 

 

 

Begründung: 
Zentralisierung Sitz und Geschäftsstelle zur Optimierung der administrativen Vorgänge und 
Vermeidung von Kosten. 
 
Implementierung:  
Nach Beschlussfassung durch den DRT zum 09.03.2024 
 
 
Heidelberg, 27.11.2023 
 
 

 
Harald Hees 
Präsident 



 

 

 
 

Antrag des Präsidiums zur Änderung der Satzung  
 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, Einfügung der Lizenzordnung , die 

Einfügung der Disziplinarordnung und die Einfügung der Ordnung der 

Athletenvertretung zu ergänzen. 

Alte Fassung 
§ 5 Rechtsgrundlagen 
(1) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder 
und der Organe des Verbandes bestimmen 
sich nach dieser Satzung und seinen 
Ordnungen, welche nicht Bestandteil dieser 
Satzung sind. 
Diese sind: 
1. die Geschäftsordnung für den Deutschen 
Rugby-Tag, 
2. die Finanz- und Beitragsordnung, 
3. die Spielordnungen 
4. die Schiedsordnung 
5. die Ehrenordnung 
6. den Anti-Doping-Code 
(2) Nur für die in der jeweiligen Ordnung 
genannten Mitglieder oder Personen sind 
verbindlich: 
1. die Ordnung der Deutschen Rugby-
Jugend, 
2. die Ordnung der 
Schiedsrichtervereinigung im Deutschen 
Rugby-Verband, 
3. die Ordnung der Deutschen Rugby-
Frauen, 
4. die Ordnung der Vertretung der 
Landesverbände, 

Neue Fassung 
§ 5 Rechtsgrundlagen 
(1) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder 
und der Organe des Verbandes bestimmen 
sich nach dieser Satzung und seinen 
Ordnungen, welche nicht Bestandteil dieser 
Satzung sind. 
Diese sind: 
1. die Geschäftsordnung für den Deutschen 
Rugby-Tag, 
2. die Finanz- und Beitragsordnung, 
3. die Lizenzordnung 
4. die Spielordnungen 
5. die Schiedsordnung 
6. die Disziplinarordnung 
7. die Ehrenordnung 
8. den Anti-Doping-Code 
(2) Nur für die in der jeweiligen Ordnung 
genannten Mitglieder oder Personen sind 
verbindlich: 
1. die Ordnung der Deutschen Rugby-
Jugend, 
2. die Ordnung der 
Schiedsrichtervereinigung im Deutschen 
Rugby-Verband, 
3. die Ordnung der Deutschen Rugby-
Frauen, 



 

 

5. die Ordnung des Rugby-
Bundesligaausschusses 
6. die Geschäftsordnung des Vorstandes 
gemäß § 26 BGB 
Beschlussfassungen über diese Ordnungen, 
welche nicht Bestandteil dieser Satzung sind, 
obliegen den jeweiligen Organen bzw. 
Ausschüssen und bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Bestätigung durch 2/3-
Mehrheit des DRT. Zu ihrer Änderung bedarf 
es einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen 
gültigen Stimmen durch die 
Versammlungen der jeweiligen Organe 
sowie der Bestätigung durch 2/3-Mehrheit 
des DRT. 
 

4. die Ordnung der Athletenvertreter 
5. die Ordnung der Vertretung der 
Landesverbände, 
6. die Ordnung des Rugby-
Bundesligaausschusses 
7. die Geschäftsordnung des Vorstandes 
gemäß § 26 BGB 
Beschlussfassungen über diese Ordnungen, 
welche nicht Bestandteil dieser Satzung sind, 
obliegen den jeweiligen Organen bzw. 
Ausschüssen und bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Bestätigung durch 2/3-
Mehrheit des DRT. Zu ihrer Änderung bedarf 
es einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen 
gültigen Stimmen durch die 
Versammlungen der jeweiligen Organe 
sowie der Bestätigung durch 2/3-Mehrheit 
des DRT. 
 

 

Begründung: 
Vervollständigung und Aktualisierung der vorliegenden Ordnungen 
Implementierung:  
 
Nach Beschlussfassung durch den DRT zum 09.03.2024  
 
Heidelberg, 27.11.2023 
 

 
Harald Hees 
Präsident 



 

 

Antrag des Präsidiums zur Änderung der Satzung  

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, den Sprecher der Athleten 

aufzunehmen 

Alte Fassung 
§ 15 Stimmrecht 
Die Stimmrechte verteilen sich wie folgt: 
(1) Die Mitgliedsvereine bzw. 
Rugbyabteilungen erhalten Stimmen 
entsprechend der kaufmännisch 
gerundeten Summe aus der Quadratwurzel 
der Zahl aller ihrer Mitglieder plus der 
Quadratwurzel der Zahl ihrer minderjährigen 
Mitglieder. 
Den Nachweis über die Mitgliederzahl hat 
der Verein bzw. die Rugbyabteilung in der 
DRV- Bestandserhebung zum 1. Februar 
eines jeden Jahres zu erbringen (gemäß § 8 
Abs. 1b). Neu gegründete Vereine bzw. 
Rugbyabteilungen erhalten Stimmen 
entsprechend ihrer Meldung an die DRV-
GeschäftssteIIe zu einem Stichtag acht 
Wochen vor dem Termin des DRT. 
(2) Die Präsidiumsmitglieder in Person des 
Präsidenten, des Vizepräsidenten Finanzen 
und des Vizepräsidenten Leistungssport 
(gemäß § 14 Abs. 2 S. 1-3) erhalten jeweils 
eine personengebundene Stimme. 
(3) Der Vorstand nach § 26 BGB ist die aus 
mindestens drei, maximal fünf, Personen 
bestehende Geschäftsführung. Die 
Mitglieder der Geschäftsführung erhalten 
jeweils eine personengebundene Stimme. 
(4) Die Deutsche Rugby-Jugend erhält eine 
Stimme 

Neue Fassung 
§15 Stimmrecht 
Die Stimmrechte verteilen sich wie folgt: 
(1) Die Mitgliedsvereine bzw. 
Rugbyabteilungen erhalten Stimmen 
entsprechend der kaufmännisch 
gerundeten Summe aus der Quadratwurzel 
der Zahl aller ihrer Mitglieder plus der 
Quadratwurzel der Zahl ihrer minderjährigen 
Mitglieder. 
Den Nachweis über die Mitgliederzahl hat 
der Verein bzw. die Rugbyabteilung in der 
DRV- Bestandserhebung zum 1. Februar 
eines jeden Jahres zu erbringen (gemäß § 8 
Abs. 1b). Neu gegründete Vereine bzw. 
Rugbyabteilungen erhalten Stimmen 
entsprechend ihrer Meldung an die DRV-
GeschäftssteIIe zu einem Stichtag acht 
Wochen vor dem Termin des DRT. 
(2) Die Präsidiumsmitglieder in Person des 
Präsidenten, des Vizepräsidenten Finanzen 
und des Vizepräsidenten Leistungssport 
(gemäß § 14 Abs. 2 S. 1-3) erhalten jeweils 
eine personengebundene Stimme. 
(3) Der Vorstand nach § 26 BGB ist die aus 
mindestens drei, maximal fünf, Personen 
bestehende Geschäftsführung. Die 
Mitglieder der Geschäftsführung erhalten 
jeweils eine personengebundene Stimme. 
(4) Der Vorsitzende der Deutsche Rugby-
Jugend erhält eine Stimme 



 

 

(S) Die Schiedsrichtervereinigung im DRV 
erhält eine Stimme 
(6) Die Deutschen Rugby-Frauen erhält eine 
Stimme 
(7) Der Bundesligaausschuss im DRV erhält 
eine Stimme 
(8) Die Vertretung der Landesverbände im 
DRV-Präsidium erhält eine Stimme 
(9) Die Landesverbände erhalten eine 
Stimme pro angefangene 250 Mitglieder in 
den vertretenen Rugbyvereinen bzw. 
Rugbyabteilungen. Den Nachweis über die 
Mitgliederzahl hat der Landesverband 
entsprechend der DRV-Bestandserhebung 
zum 1. Februar eines 
jeden Jahres zu erbringen (gemäß § 8 Abs. 
1b). Die Mitglieder neu gegründeter Vereine 
bzw. Rugbyabteilungen fließen mit ein, 
entsprechend ihrer Meldung an die DRV-
Geschäftsstelle zu einem Stichtag acht 
Wochen vor dem Termin des DRT. 

(S) Der Vorsitzende der 
Schiedsrichtervereinigung im DRV erhält 
eine Stimme 
(6) Der Vorsitzende der Deutschen Rugby-
Frauen erhält eine Stimme 
(7) Der Athletensprecher erhält eine Stimme 
(8) Der Vorsitzende des 
Bundesligaausschusses im DRV erhält eine 
Stimme 
(9) Der Sprecher der Landesverbände im 
DRV-Präsidium erhält eine Stimme 
(10) Die Landesverbände erhalten eine 
Stimme pro angefangene 250 Mitglieder in 
den vertretenen Rugbyvereinen bzw. 
Rugbyabteilungen. Den Nachweis über die 
Mitgliederzahl hat der Landesverband 
entsprechend der DRV-Bestandserhebung 
zum 1. Februar eines 
jeden Jahres zu erbringen (gemäß § 8 Abs. 
1b). Die Mitglieder neu gegründeter Vereine 
bzw. Rugbyabteilungen fließen mit ein, 
entsprechend ihrer Meldung an die DRV-
Geschäftsstelle zu einem Stichtag acht 
Wochen vor dem Termin des DRT. 

 
Begründung: 
Vervollständigung der Präsidiumsmitglieder. Verdeutlichung der gängigen Praxis und 
Gleichbehandlung der Präsidiumsmitglieder. 
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Antrag des Präsidiums zur Änderung der Satzung  

Die Mitgliederversammlung möge folgenden ergänzenden Passus zu den 

Stimmrechten der Landesverbände beschließen 

Alte Fassung 
§ 15 Abs. 9 Stimmrecht 
Die Landesverbände erhalten eine Stimme 
pro angefangene 250 Mitglieder in den 
vertretenen Rugby Vereinen bzw. Rugby 
Abteilungen. Den Nachweis über die 
Mitgliederzahl hat der Landesverband 
entsprechend der DRV-Bestandserhebung 
zum 1. Februar eines jeden Jahres zu 
erbringen (gemäß § 8 Abs. 1b).  
Die Mitglieder neu gegründeter bzw 
Rugbyabteilungen fließen mit ein, 
entsprechend ihrer Meldung an die DRV-
Geschäftsstelle zu einem Stichtag acht 
Wochen vor dem Termin des DRT. 
 

Neue Fassung 
§15 Abs. 9 Stimmrecht 
Die Landesverbände erhalten eine Stimme 
pro angefangene 250 Mitglieder in den 
vertretenen Rugby Vereinen bzw. Rugby 
Abteilungen. Den Nachweis über die 
Mitgliederzahl hat der Landesverband 
entsprechend der DRV-Bestandserhebung 
zum 1. Februar eines jeden Jahres zu 
erbringen (gemäß § 8 Abs. 1b).  
Die Mitglieder neu gegründeter bzw 
Rugbyabteilungen fließen mit ein, 
entsprechend ihrer Meldung an die DRV-
Geschäftsstelle zu einem Stichtag acht 
Wochen vor dem Termin des DRT. 
 
Rugbyvereine und Rugbyabteilungen, 
welche nicht Mitglieder von Rugby 
Deutschland sind, zählen nicht für die 
Erfassung der Stimmrechte. Sind mehr als 
zwei Vereine pro Landesverband nicht 
Mitglieder des Dachverbandes, so reduziert 
sich das Stimmrecht auf eine Stimme. Dies 
trifft auf alle Vereine zu, welche zum Stichtag 
1. Februar bereits 12 Monate Mitglied im 
entsprechenden  Landesverband sind.  
 

 
 



 

 

Begründung: 
 
Ziel dieser Änderung in der Gewichtung der Stimmen ist es, Fairness in der Stimmabgabe 
während des Rugby Deutschland Tages herzustellen und die demokratische Legitimation 
der Entscheidungen des Rugby Tages zu jeder Zeit zu gewährleisten.  
 
Mit der Ausübung des Stimmrechtes im Rahmen eines Rugby Deutschland Tages gehen 
Rechte und Pflichten einher. Zum einen gibt es das Recht der Stimmabgabe.  
 
Aufgrund der Tatsache, dass es Landesverbände gibt, deren Mitglieder nicht Mitglied bei 
Rugby Deutschland sind, kann die Situation entstehen, dass Entscheidungen im Rahmen 
des Rugby Tages getroffen werden, die durch eine Mehrheit getragen werden, die nicht 
dem Verband angehören.  
 
Mit dem Recht der Stimmabgabe gibt es aber auch die Pflicht, die Entscheidungen zu 
tragen.  
 
Wenn nun aber Entscheidungen herbeigeführt werden von Mehrheiten, die nicht dem 
Verband angehören, obliegt es einer Minderheit, die damit einhergehenden Pflichten 
alleinig zu tragen. Dies widerspricht dem demokratischen Grundverständnis. 
 
Diese  Änderung führt zu einer Gleichbehandlung aller Vereine und Landesverbände.  
 
Außerdem soll erreicht werden, dass die Satzungen der LV in puncto 
Verbandsmitgliedschaft synchronisiert werden, um sicherzustellen, dass DRV-Satzung § 6 
Abs. (2) erfüllt ist. Nur durch die verpflichtende Mitgliedschaft im Dachverband kann das 
gemeinsame Ziel des gemeinsamen Wachsens erreicht werden. 
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Antrag des Präsidiums zur Änderung der Satzung  
 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass die Mitglieder der 

Geschäftsführung  für ein konkretes Rechtsgeschäft durch Präsidiumsbeschluss von 

den Beschränkungen im Sinne des § 181 BGB befreit werden können. 

Alte Fassung 
§ 19 Vorstand 
(1) Der Vorstand gemäß § 26 BGB ist die aus 
mindestens drei, maximal fünf, Personen 
bestehende Geschäftsführung. Die 
Mitglieder der Geschäftsführung werden für 
die Dauer von bis zu fünf Jahren vom 
Präsidium berufen. Wiederholte Berufung ist 
zulässig. Das Präsidium kann die 
Geschäftsführung oder einzelne Mitglieder 
der Geschäftsführung jederzeit abberufen. 
(2) Mitglieder der Geschäftsführung dürfen 
nicht zeitgleich Präsidiumsmitglieder oder 
Mitglieder des Leitungsgremiums eines 
Organs des Verbandes sein. 
(3) Die Geschäftsführung vertritt den 
Verband gerichtlich und außergerichtlich. 
(4) Jeweils zwei Mitglieder der 
Geschäftsführung vertreten den Verband. 
(5) Das Präsidium legt für die einzelnen 
Geschäftsführer die Aufgabenfelder fest und 
entscheidet über die Person des 
Vorsitzenden der Geschäftsführung. Die 
Mitglieder der 
Geschäftsführung sind hinsichtlich 
Rechtsgeschäfte, die mit gemeinnützigen 
Organisationen getätigt werden von den 

Neue Fassung 
§ 19 Vorstand 
(1) Der Vorstand gemäß § 26 BGB ist die aus 
mindestens drei, maximal fünf, Personen 
bestehende Geschäftsführung. Die 
Mitglieder der Geschäftsführung werden für 
die Dauer von bis zu fünf Jahren vom 
Präsidium berufen. Wiederholte Berufung ist 
zulässig. Das Präsidium kann die 
Geschäftsführung oder einzelne Mitglieder 
der Geschäftsführung jederzeit abberufen. 
(2) Mitglieder der Geschäftsführung dürfen 
nicht zeitgleich Präsidiumsmitglieder oder 
Mitglieder des Leitungsgremiums eines 
Organs des Verbandes sein. 
(3) Die Geschäftsführung vertritt den 
Verband gerichtlich und außergerichtlich. 
(4) Jeweils zwei Mitglieder der 
Geschäftsführung vertreten den Verband. 
(5) Das Präsidium legt für die einzelnen 
Geschäftsführer die Aufgabenfelder fest und 
entscheidet über die Person des 
Vorsitzenden der Geschäftsführung. Die 
Mitglieder der 
Geschäftsführung sind hinsichtlich 
Rechtsgeschäfte, die mit gemeinnützigen 
Organisationen getätigt werden von den 



 

 

Beschränkungen des §181 BGB befreit. Die 
Mitglieder der Geschäftsführung können für 
konkrete Rechtsgeschäfte durch 
Präsidiumsbeschluss von den 
Beschränkungen im Sinne des § 181 BGB 
befreit werden. 
(6) Die Geschäftsführung muss sich zur 
Regelung der internen Abläufe eine 
Geschäftsordnung geben, die dem 
Präsidium zur Genehmigung vorzulegen ist, 
gleiches gilt für Änderungen 
(7) Die Geschäftsführung hat dafür zu 
sorgen, dass die erforderlichen Bücher und 
Grundlagen für den Jahresabschluss unter 
Beachtung der steuerrechtlichen und 
handelsrechtlichen Vorschriften geführt 
werden. 
(8) Die Geschäftsführung hat geeignete 
Ma8nahmen zu treffen, insbesondere ein 
Überwachungssystem einzurichten, damit 
den Fortbestand des Deutschen Rugby- 
Verbandes gefährdende Entwicklungen früh 
erkannt werden und sofort geeignete 
Maßnahmen durch den Vorstand ergriffen 
werden können, worüber das Präsidium 
unverzüglich zu informieren ist. 
(9) Die Mitglieder der Geschäftsführung 
haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften 
Kaufmannes anzuwenden. Im Streitfall 
tragen die Mitglieder der Geschäftsführung 
dafür die Beweislast. 
(10) Die Geschäftsführung übt im Verband 
die Arbeitgeberfunktion mit allen Rechten 
und Pflichten aus. 
(11) Der Geschäftsführung obliegt die 
Beschlussfassung über Richtlinien des 

Beschränkungen des §181 BGB befreit. Die 
Mitglieder der Geschäftsführung können für 
ein konkretes Rechtsgeschäft durch 
Präsidiumsbeschluss von den 
Beschränkungen im Sinne des § 181 BGB 
befreit werden. 
(6) Die Geschäftsführung muss sich zur 
Regelung der internen Abläufe eine 
Geschäftsordnung geben, die dem 
Präsidium zur Genehmigung vorzulegen ist, 
gleiches gilt für Änderungen 
(7) Die Geschäftsführung hat dafür zu 
sorgen, dass die erforderlichen Bücher und 
Grundlagen für den Jahresabschluss unter 
Beachtung der steuerrechtlichen und 
handelsrechtlichen Vorschriften geführt 
werden. 
(8) Die Geschäftsführung hat geeignete 
Ma8nahmen zu treffen, insbesondere ein 
Überwachungssystem einzurichten, damit 
den Fortbestand des Deutschen Rugby- 
Verbandes gefährdende Entwicklungen früh 
erkannt werden und sofort geeignete 
Maßnahmen durch den Vorstand ergriffen 
werden können, worüber das Präsidium 
unverzüglich zu informieren ist. 
(9) Die Mitglieder der Geschäftsführung 
haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften 
Kaufmannes anzuwenden. Im Streitfall 
tragen die Mitglieder der Geschäftsführung 
dafür die Beweislast. 
(10) Die Geschäftsführung übt im Verband 
die Arbeitgeberfunktion mit allen Rechten 
und Pflichten aus. 
(11) Der Geschäftsführung obliegt die 
Beschlussfassung über Richtlinien des 



 

 

Verbandes, wenn und soweit nicht in dieser 
Satzung anderen Organen die 
Beschlussfassung über Richtlinien 
übertragen worden ist. 
 

Verbandes, wenn und soweit nicht in dieser 
Satzung anderen Organen die 
Beschlussfassung über Richtlinien 
übertragen worden ist. 
 
 
 

 

Begründung: 
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Antrag des Präsidiums zur Änderung der Satzung  
 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass die Geschäftsführung des RBA’s 

der Geschäftsführung des Verbandes obliegt. 

Alte Fassung 
§ 26 Rugby-Bundesligaausschuss (RBA) 
(1) Der Bundesligaausschuss ist die 
steuerrechtlich unselbstständige 
Organisation der 
Bundesligisten im Verband. 
(2) Der Rugby-Bundesligaausschuss vertritt 
die Interessen der an den Bundesligen im 
Verband beteiligten Mitglieder. 
(3) Zweck des RBA ist die Organisation des 
Spielverkehrs der Bundesligen. In der 
Verantwortung des RBA liegt der 
bundesweite Herren Vereinsspielbetrieb. Die 
Durchführung von Bundesligen gilt sowohl 
für das 15er als auch 7er Rugby. 
(4) Der Rugby-Bundesligaausschuss kann in 
seinen Angelegenheiten Richtlinien erlassen. 
(5) Angelegenheit des Rugby- 
Bundesligaausschuss ist die Organisation 
und Durchführung 
des Herren Vereinsspielbetrieb der 
Bundesligen im 15er Rugby und 7er Rugby. 
(6) Näheres regelt die Ordnung des Rugby- 
Bundesligaausschusses. 
 

Neue Fassung 
§26 Rugby- Bundesligaausschuss (RBA) 
(1) Der Bundesligaausschuss ist die 
steuerrechtlich unselbstständige 
Organisation der 
Bundesligisten im Verband. 
(2) Der Rugby-Bundesligaausschuss vertritt 
die Interessen der an den Bundesligen im 
Verband beteiligten Mitglieder. 
(3) Zweck des RBA ist die Organisation des 
Spielverkehrs der Bundesligen. In der 
Verantwortung des RBA liegt der 
bundesweite Herren Vereinsspielbetrieb. Die 
Durchführung von Bundesligen gilt sowohl 
für das 15er als auch 7er Rugby. 
(4) Der Rugby-Bundesligaausschuss kann in 
seinen Angelegenheiten Richtlinien erlassen. 
(5) Angelegenheit des Rugby- 
Bundesligaausschuss ist die Organisation 
und Durchführung 
des Herren Vereinsspielbetrieb der 
Bundesligen im 15er Rugby und 7er Rugby.  
(6) Näheres regelt die Ordnung des Rugby- 
Bundesligaausschusses. 
(7) Die Geschäftsführung des RBA obliegt der 
Geschäftsführung des Verbandes. 
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